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Wahlen 2.0: Sie haben gewählt.
Haben Sie gewählt?

Liebe Handwerkskolleginnen und 
-kol legen,

bei der formulierten Überschrift zu 
diesem Editorial handelt es sich nicht um 
die Szene einer Bestellung in einem Res-
taurant als vielmehr um die Situation di-
rekt nach der Europawahl und der Kom-
munalwahl in Nordrhein – Westfalen vom 
25.5.2014. 

Auf europäischer Ebene bleibt die Uni-
on aus CDU und CSU stärkste Kraft, 
wobei die SPD Zugewinne verzeichnen 
konnte. Die CDU erreichte trotz in Bay-
ern schwächelnder CSU 35,5 Prozent, die 
SPD legte auf 27,2 Prozent zu. Die Grü-
nen erzielten 10,8 Prozent, die Alternati-
ve für Deutschland zog erstmals mit rund 
sieben Prozent in das europäische Par-
lament ein. Die Linke erreichte 7,5 Pro-
zent, die FDP konnte gerade noch etwas 
mehr als drei Prozent holen. Die restlichen 
Prozente teilten sich verschiedene andere 
Parteien, eine Hürde, wie die zumeist be-
kannte Fünf-Prozent-Hürde, gab es nach 
der entsprechenden Entscheidung durch 
das Bundesverfassungsgericht nicht. 

Aber was bedeutet dieses Ergebnis? Die 
neu gewählten europäischen Parlamenta-
rier müssen als Schwerpunkt in den Be-
reichen Stabilität, Arbeitslosigkeit bzw. 
Ausbildung, Energieversorgung, Bürokra-
tieabbau und Stärkung des europäischen 
Wirtschaftsstandortes tätig werden. He-
rauszugreifen ist hier insbesondere die 
Ausbildung. Um dem demografi schen 
Wandel entgegenzuwirken und (Jugend-)
Arbeitslosigkeit zu verhindern ist eine gute 
berufl iche Bildung erforderlich. Diese 
kann nur durch qualifi zierte Fachbetriebe 
erfolgen. Erforderlich daher ist die Erhal-
tung des Meisterbriefes, an dessen Grund-
festen die Europäische Kommission wie-
der kräftig „sägt“. Dies ist aber gerade der 
falsche Weg, denn Fachkräfte sind qualifi -

ziert auszubilden. Das duale Ausbildungs-
system, das es nur in Deutschland in der 
bestehenden Form gibt, darf nicht durch 
die Abschaffung des Meisterbriefes aufge-
weicht und geschwächt werden. Der oft 
zitierte Blick nach Südeuropa hilft hier 
auch nicht weiter, sondern wirkt vielmehr 
mahnend, das „deutsche System“ zu be-
halten und zu stärken. 

Mehr möchte ich zum Thema Europa-
wahlen an dieser Stelle nicht sagen obwohl 
mannigfache Ansatzpunkte hierfür beste-
hen.

Am 25.5.2014 fanden neben der Eu-
ropawahl auch die Kommunalwahlen in 
Nordrhein-Westfalen statt, zumindest Teil 
eins. Eine Fortsetzung fand diese in eini-
gen Kommunen im Wege der Stichwahl 
am 15.6.2014. Neben der Neuwahl der 
Städte- und Gemeinderäte wurde in eini-
gen Kommunen auch der Bürgermeister 
neu gewählt. In drei Kommunen, näm-
lich in Kürten, Overath und Leichlingen 
fand eine Stichwahl statt, so dass die Neu-
gewählten erst mit einer kleinen Verzöge-

rung ihr Amt antreten konnten bzw. kön-
nen.

Unabhängig von diesem politischen 
Geschehen haben die Handwerksbetrie-
be des Rheinisch-Bergischen Kreises, des 
Oberbergischen Kreises sowie der Stadt Le-
verkusen klare und konkrete Vorstellungen 
an die neu gewählten Kommunalpolitiker. 
In gegenseitiger Abhängigkeit von Politik 
und Handwerk sind die Rahmenbedin-
gungen auszuarbeiten. Denn die Hand-
werksbetriebe stehen für die Sicherung 
von Beschäftigung sowie für eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung vor Ort. Darüber 
hinaus fi ndet eine Sicherung des Mittel-
standes statt, die für (regionale) Stabilität 
auch im Hinblick auf die Kaufkraft steht. 
Ferner sichert das Handwerk gerade im 
Bereich des Lebensmittelhandwerks eine 
wohnort- oder wohnungsnahe Versorgung. 
Umgekehrt ist die Kommune gehalten, be-
stehende Betriebsstandorte zu sichern und 
neue Gewerbefl ächen zu schaffen. Unum-
gänglich ist zudem eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur zwecks Vermeidung 
eines Verkehrsinfarkts. Ansonsten werden 
unsere Handwerksbetriebe noch mehr Zeit 
durch Staus und Behinderungen in ihrem 
Fahrzeug verbringen, ohne produktiv tätig 
sein zu können. 

Auch hier wollte ich nur ganz kurz ei-
nen kleinen Kreis der abzuarbeitenden 
Themenfelder anreißen, zumal es sich teil-
weise um Dauerthemen handelt, die fi nal 
einer Lösung zugeführt werden müssen. 
Hieran werde ich weiter zusammen mit 
der Geschäftsführung der Kreishandwerk-
erschaft Bergisches Land arbeiten.

Abschließend sagen sowohl die Ge-
schäftsführung der Kreishandwerkerschaft 
als auch ich allen Neu- und Wiederge-
wählten herzlichen Glückwunsch und 
wünschen für die Zukunft alles Gute, viel 
Erfolg sowie eine glückliche Führung.
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Ob unterwegs, auf der 
Baustelle, bei Kunden

oder auch im Büro, das Smart-
phone oder das Tablet ist auch aus dem 
Alltag der Handwerksbetriebe
nicht mehr wegzudenken.

Seit 1.6.2014 sind auch Handwerks-
betriebe, die regelmäßig Abfälle
transportieren, aufgrund der
AbfAEV-Verordnung anzeige-
pfl ichtig und müssen Abfall-
transporte vorab anmelden.

Ob u
Baus

oder auch
h
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Jährlich werden in Deutschland 
über 120.000 Wohnungseinbrüche 
verübt. Wie man seine Wohnung 
oder sein Haus wirksam schützt, 
zeigte eine Ausstellung der Schutz-
gemeinschaft Bergisches Land.

11 Teilnehmer eines Partnerschafts pro-
jektes zwischen der Handwerkskammer 
zu Köln und dem ugandischen KMU-
Verband (Uganda Small Scale Industries 
Association USSIA) besuchten die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land.
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Jetzt für mobile Endgeräte:

Die neue Mitglieder-„APP“ der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

Immer mehr Nutzer surfen auch 
oder sogar ausschließlich über mobile 
Endgeräte im Internet. Ob unterwegs, 
auf der Baustelle, bei Kunden oder 
auch im Büro, das Smartphone oder 
das Tablet ist auch aus dem Alltag der 
Handwerksbetriebe nicht mehr weg-
zudenken.

Damit unsere Innungsbetrie-
be in jeder Situation auf un-
ser umfassendes Leistungsan-

gebot wie Formulare, Merkblätter und 
viele weitere Informationen zurückgrei-
fen können, wurde die neu überarbeite-
te Mitglieder-Website der Kreishandwer-
kerschaft nun auch für mobile Endgeräte 
optimiert. Das bedeutet, dass die Websi-
te sich automatisch an unterschiedliche 
Endgeräte anpasst. Egal, ob PC, Tablet 
oder Smartphone, mit der neuen Website 
erhalten Sie eine auf das jeweilige Endge-
rät hin optimierte Ansicht.

Für die Praxis heißt dass, dass Sie bei-
spielsweise auf der Baustelle über unse-
re „APP“ ein Abnahmeprotokoll erstel-
len oder einen Arbeitsvertrag ausfüllen 
können. Diese Musterformulare sind als 
Word-Dokumente so optimiert, dass Sie 
an Ihrem Gerät ausgefüllt, geändert, ge-
druckt oder per E-Mail versendet werden 
können.

Um auch auf Ihren mobilen Endgerä-
ten komfortabel unterwegs Dokumente 
lesen oder bearbeiten zu können, sind zu-
sätzliche Apps notwendig:

» Für PDF-Dateien steht Ihnen die kos-
tenlose Adobe Reader Mobilversion 
zur Verfügung, die Sie über die jewei-
ligen Plattformen der verschiedenen 
mobilen Betriebssysteme herunterla-
den können.

» Für die Ansicht und das Bearbeiten 
von Offi ce-Dateien (Word, Excel, Po-
werpoint) gibt es kostenlose und kos-
tenpfl ichtige Apps von Microsoft selbst 
sowie von zahlreichen Fremd-anbie-
tern. Die Anwendungen unterscheiden 
sich dabei vor allem in den Bearbei-
tungsmöglichkeiten, der Offi ce-Kom-
patibilität, den unterstützten mobilen 
Betriebssystemen (Android, iOS, Win-
dows Phone) und bei der Anbindung 
von Cloud-Speichern.

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
unserer Mitglieder-Website.

Ab sofort können Sie die neu gestaltete 
Website mit regelmäßig 
aktualisierten Inhalten 
nutzen. Um den Zugriff 
auf den Mitgliederbe-
reich der Website noch 
einfacher zu gestalten, 
besteht die Möglich-
keit, bei mobilen End-
geräten ein Lesezeichen 
als Icon auf dem Home-Bildschirm abzu-
legen.

Die für den Zugang zur Mitglieder-
Website notwendigen Zugangsdaten sind 
unverändert. Soweit Ihnen diese Daten 
nicht vorliegen, können Sie sich an Frau 
Cremer unter (0 22 02)93 59 26 oder 
cremer@handwerk-direkt.de wenden. ◆

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
http://mitglieder.handwerk-direkt.de
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Anleitung: Lesezeichen als Icon auf dem Home-Bildschirm ablegen

Mit einem „Tipp“ zur
neuen Mitglieder-Website!

Apple iPhone / iPad (ab iOS 5)
1. Rufen Sie in Ihrem Browser (i.d.R. Sa-

fari) unsere Mitglieder-Website auf:
http://mitglieder.handwerk-direkt.de

2. Tippen Sie nun auf den Teilen-Button 
(Share), der entweder  in der Mitte am 
unteren Bildschirmrand (beim iPhone) 
oder oben links neben der Adresszeile 
des Browsers (beim iPad)  zu fi nden ist. 
Das Symbol ist ein Rechteck mit einem 
Pfeil.

3. Wählen Sie in dem darauf folgenden 
Menü die Option „Zum Home-Bild-
schirm”. Wenn gewünscht, können Sie 
der Verknüpfung noch einen Namen 
geben.

4. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um den 
Vorgang abzuschließen.

Android-Geräte
1. Rufen Sie in Ihrem Browser (z.B. 

Chrome oder Firefox) unsere Mitglie-
der-Website auf: http://mitglieder.
handwerk-direkt.de

2. Tippen Sie das Kontextmenü (die drei 
Punkte oben rechts) an.

3. Mit einem Fingerzeig auf den Stern ge-
langen Sie in das Untermenü „Lesezei-
chen hinzufügen“, wo Sie das Lesezei-
chen abspeichern können.

 Optional können Sie hier vorher noch 

den Namen ändern, unter dem die 
Web site gespeichert werden soll und 
das Lesezeichen einem Ordner zuwei-
sen. 

4. Öffnen Sie nun die Lesezeichen-Über-
sicht über das obige Kontextmenü. Na-
vigieren Sie auf das eben abgespeicher-
te Lesezeichen und drücken Sie solange 
darauf, bis sich ein Untermenü öffnet.

5. Tippen Sie auf den Menüpunkt „Zum 
Startbildschirm hinzufügen“, um den 
Vorgang abzuschließen. ◆

Fertig! Ab jetzt erscheint das Icon 
der Kreishandwerkerschaft wie eine 
„App“ auf Ihrem Home-Bildschirm 
und mit einem „Tipp“ sind Sie auf 
unserer Mitglieder-Website!

Der beste PlatzDer beste Platz
für Ihre Anzeige.für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen
Tel.: (0 21 83)41 65 21 · Fax: (0 21 83)41 77 97
E-Mail: nehlsen@image-text.de

Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen
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Kurz notiert:

Verwaltungsgericht stoppt Gebiets-
regelung der Handwerkerparkausweise

Bisher war es so, dass Handwerks-
betriebe gegen Zahlung einer Ge-
bühr bei der jeweiligen Gemeinde 
einen Regio – Parkausweis/Handwer-
kerparkausweis beatragen konnten 
und erhielten, mit dem der jeweilige 
Handwerker mit seinem Firmenfahr-
zeug in allen Städten und Gemeinden, 
hier der Region Köln – Bonn, kostenlos 
auf gebührenpflichtigen Parkplätzten 
parken konnte. Diese regionale Ver-
einbarung wurde vor gut zehn Jahren 
getroffen. 

Nunmehr hat das Verwaltungs-
gericht Düsseldorf durch eine 
Entscheidung vom 20.2.2014 

– Az. 6 K 5605/12 für eine vergleichbare 

Regelung im Bereich Düsseldorf entschie-
den, dass diese mittelstands- und hand-
werkerfreundliche Parkregelung unwirk-
sam sei, da die Gemeinden Ausnahmen 
lediglich für ihr eigenes Gemeindegebiet 
erteilen könnten. 

Auswirkung dieser Entscheidung ist 
nun, dass die Bezirksregierung Köln mit 
Erlass vom 14.5.2014 verfügt, dass Hand-
werkerparkausweise nur noch jeweils für 
das Gemeindegebiet erteilt werden kön-
nen. Somit werden die Handwerksbetrie-
be durch die Belastung von Parkkosten 
oder Suche nach einem kostenfreien Park-
platz wieder in Anspruch genommen.

Kreishandwerksmeister Willi Reitz und 

Hauptgeschäftsführer Marcus Otto haben 
dies sofort erkannt und wollen sich mit 
dieser Regelung nicht zufrieden geben. So 
wurde mittlerweile ein kleine Anfrage an 
die Landesregierung formuliert, in dem es 
unter anderem darum geht, wie sich die 
Landesregierung in Zukunft den Umgang 
mit Handwerkerparkausweisen vorstellt. 
Insbesondere wurde dabei auf die Mehr-
belastung für die Handwerksbetriebe und 
die Forderung nach einer gesetzlichen 
(Neu-)Regelung eingegangen. Eine Reak-
tion liegt aktuell noch nicht vor. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich hier die Landesre-
gierung positioniert. Weiteres zu diesem 
Thema wird Ihnen die Kreishandwerker-
schaft nach dem Vorliegen neuer Informa-
tionen mitteilen. ◆

Die neue Rentenreform 2014
Am 19.5.2014 hatte sich die Große 

Koalition nach längerer Kontroverse 
auf einen Gesetzentwurf verständigt. 
Dieser wurde am 23.5.2014 im Bundes-
tag verabschiedet. Die neue Rentenre-
form soll zum 1.7.2014 in Kraft treten.

Die Rentenreform sieht vor, dass 
bereits ein abzugsfreier Renten-
eintritt mit 63 Jahren erfolgen 

kann, wenn zu diesem Zeitpunkt 45 Bei-
tragsjahre nachgewiesen werden können. 
Zeiten, in denen Arbeitslosengeld I be-
zogen wurde, werden grundsätzlich ange-
rechnet. Dies gilt grundsätzlich nicht für 
die letzten 2 Jahre vor Renteneintritt. Da-
mit will die Regierung verhindern, dass 
ein Arbeitnehmer mit 61 Jahren aufhört 
zu arbeiten und bis zur Vollendung seines 
63. Lebensjahres Arbeitslosengeld bezieht. 
Eine Ausnahme gibt es allerdings, wenn 
die Arbeitslosigkeit 2 Jahre vor Eintritt des 
Rentenalters aufgrund einer Betriebsin-

solvenz erfolgt. Dann werden die 2 Jahre 
ebenfalls angerechnet.

Das normale Renteneintrittsalter wür-
de in den kommenden Jahren auf 67 Jah-
re angehoben. Dadurch wird auch der 
Beginn der Frühverrentung schrittweise 
angehoben, wodurch sich der Zeitraum, 
in dem Arbeitslosigkeit nicht mehr ange-
rechnet wird, entsprechend verschieben 
wird.

Darüber hinaus soll durch eine Arbeits-
gruppe ein Modell der sog. „Flexi-Rente“ 
erarbeitet werden. Dadurch will man er-
reichen, dass das Arbeiten auch über das 
Rentenalter hinaus erleichtert wird.

Ebenfalls beschlossen wurde die sog. 
„Mütterrente“. Dies gilt für alle Mütter, 
die ihre Kinder vor 1992 bekommen ha-
ben. Für diese verdoppelt sich der Kinder-
zuschlag.

Ferner wurde eine Erwerbsminderungs-
rente beschlossen. Dabei sollen die, die 
aus gesundheitlichen Gründen vermin-
dert oder gar nicht mehr arbeiten können, 
brutto bis zu 40,00 € mehr Rente bekom-
men. Die Betroffenen werden so gestellt, 
als ob sie mit ihrem früheren durch-
schnittlichen Einkommen bis 62 und da-
mit 2 Jahre länger als bisher in die Renten-
kasse eingezahlt hätten.

Zudem wurden auch Rehaleistungen 
beschlossen. Dabei sollen Frühverren-
tungen aus gesundheitlichen Gründen 
verhindert werden. Es sollen die bislang 
gedeckelten Mittel für die Rehabilitations-
leistungen dynamisiert werden.

Auch bezüglich des Beitragssatzes 
gab es eine Entscheidung. Dieser soll bis 
2018 stabil bei 18,9 % bleiben und ab 
2019 auf 19,7 % und bis 2030 auf 22 % 
steigen. ◆
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Sanieren und modernisieren
schont Umwelt und Geldbeutel

Energiesparende Baumaßnahmen 
sind eine Investition in die Zukunft. 
Drei Viertel aller Wohnhäuser wurden 
in der Bundesrepublik vor 1977 gebaut, 
in einer Zeit, als Energieverbrauch und 
Umwelt kein Thema waren. Sie verur-
sachen hohe Heizkosten, haben oft ein 
unbehagliches Raumklima und belas-
ten Umwelt und Geldbeutel.

Bevor Investitionen in ein Gebäu-
de getätigt werden, empfi ehlt es 
sich, eine detaillierte Gebäude-

analyse von einem qualifi zierten Energie-
berater durchführen zu lassen. Der maß-
gebliche Anteil der Energie bei Gebäuden 
ist für die Bereitstellung von Heizenergie 
notwendig. Dementsprechend sind hier 
effektive Einsparungen möglich. Der Ge-
setzgeber hat mit der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) Anforderungen an den 
Wärmeschutz und den Primärenergiebe-
darf von Gebäuden sowie an heizungs-
technische Anlagen und Warmwasseran-
lagen defi niert. 

Die Sanierung alter Heizanlagen führt 
fast immer zu deutlichen Einsparungen, 
bis zu 30 Prozent sind möglich. Auch 
kann die Erneuerung der Regelungstech-
nik Einsparungen von bis zehn Prozent 
bringen, ist aber allein nicht ausreichend 
für effi ziente Verbesserungen. 

Erdgas-Heizkessel 
Sie sind im Vergleich zu Ölheizkesseln war-
tungsärmer und produzieren etwa 20 % we-
niger CO

2
 und Schadstoffe. Insbesondere 

bei Gasheizkesseln ist der Brennwertkessel 

heute Stand der Technik. Bei der Brennwert-
technik wird aus dem im Abgas enthaltenen 
Wasserdampf durch Kondensation eine er-
hebliche Energiemenge zusätzlich zur reinen 
Verbrennungswärme gewonnen. 
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Holzpellet-Heizanlage
Holzpellets werden aus Säge-
mehl ohne Zusatzstoffe unter 
hohem Druck hergestellt. Die 
1-2 cm langen, bleistiftdicken 
Pellets haben dadurch einen 
hohen Energieinhalt und kön-
nen rückstands- und emissi-
onsarm verbrannt werden. Das 
Sägemehl für die Herstellung 
stammt meist aus großen Säge-
werken. Da der Rohstoff Holz 
als nachwachsender Energie-
träger nahezu CO2-neutral ist, 
sind Holzpellets ein besonders 
klimafreundlicher Brennstoff.  
Da die Pellets wesentlich preis-
werter sind als Heizöl oder Erd-
gas, ergeben sich bei den Be-
triebskosten ebenfalls Vorteile. 

Heizen mit der Kraft
der Sonne
Solarwärme ist kostenlos, un-
erschöpfl ich und absolut um-
weltfreundlich. Mit einer ther-
mischen Solaranlage kann 
Brauchwasser erwärmt oder zu-
sätzlich die Raumheizung un-

terstützt werden. Solarenergie 
steht im Sommer ausreichend 
zur Verfügung. Da jedoch 
die Sonne im Winter weniger 
scheint, muss die Solarenergie 
immer in Kombination mit an-
deren Energiequellen eingesetzt 
werden.

Wärmepumpen
Wärmepumpen arbeiten nach 
dem „Kühlschrank-Prinzip“. 
Mit Hilfe von unterschiedlichen 
Druckverhältnissen entzieht 
eine Flüssigkeit mit niedrigem 
Gefrierpunkt der Umgebung 
Wärme auf einem niedrigen 
Temperaturniveau. Wichtig für 
ein gut funktionierendes, effi -
zientes sowie ökologisch und 
ökonomisch sinnvolles Wärme-
pumpensystem ist ein möglichst 
geringer Temperaturunterschied 
zwischen der Umgebung, aus 
der die Wärme entzogen wird 
und dem Heizsystem. Hier-
bei eignen sich vor allem Fuß-
bodenheizungen oder ähnliche 
Flächenheizungen.
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Ob Austausch der Bade-
wannen-Armatur oder kom-
plette Badmodernisierung 
– auch in Zeiten scheinbar 
günstiger Internet-Angebote 
kann auf den SHK-Innungs-
betrieb nicht verzichtet wer-
den.

Denn wenn Planung, 
Bestellung und Ein-
bau der sanitären 

Einrichtungen aus einer Hand 
kommen, hat der Auftragge-
ber umfangreiche Vorteile. Am 
wichtigsten ist sicherlich die 
Haftung: Wird die Moderni-
sierung vollständig vom Fach-
mann erledigt, kann der Eigen-
heimbesitzer sicher sein, das am 
Ende alles funktioniert. Denn 
die Gewährleistung der SHK-
Innungsbetriebe ist regelmäßig 
besser als beim Produktkauf 
aus dem Internet. Dafür sorgt 
unter anderen die sogenannte 
Haftungsübernahmevereinba-
rung, die viele SHK-Marken-
hersteller verpfl ichtet, bei nach-
weislichen Produktfehlern für 
Ersatz zu sorgen und die Kos-
ten für den Ein- und Ausbau zu 
übernehmen.

Aber auch wenn kein Scha-
densfall eintritt, punkten die 
Profi s mit ihrem durchdachten 
Dienstleistungs-Bündel.  Sie 
machen ein individuelles An-
gebot, beraten kompetent zur 
Badgestaltung, planen gemein-
sam mit der Baufamilie und 
kümmern sich um alle Details. 
Dazu gehören die Bestands-
aufnahme und das fachgerech-
te Aufmaß vor Ort ebenso 
wie eine entsprechende Visu-
alisierung. Auch die Auswahl 
geeigneter Produktvarianten, 
die Koordination der Gewer-
ke, der Trinkwassercheck sowie 
die Wartung nach dem Einbau 
sind wichtig. Und da die Fach-
handwerker die Gegebenheiten 
vor Ort genau kennen, ist es 
später leichter, kleinere Schä-
den zu reparieren und auch 
nach Jahren die passenden Er-
satzteile zu fi nden.

Mehrwert durch Handwerk 
statt scheinbarer

Online-Schnäppchen
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Eine Dusche im Garten sorgt vor al-
lem in der wärmeren Jahreszeit für die 
kleine Erfrischung zwischendurch. Im 
Trend liegen aktuell Solarduschen, die 
mit der Kraft der Sonne das wohltuen-
de Nass kostenlos auf die richtige Tem-
peratur bringen. 

Diese energie- und kostensparen-
de Technik ist auch für drinnen 
nutzbar – und hier sogar noch 

effektiver. Denn ein Großteil der Energie, 
die ein Haushalt verbraucht, wird für die 
Trinkwassererwärmung benötigt. 

Und so funktioniert es: Solarkollekto-
ren auf dem Dach wandeln Sonnenlicht 
in Wärme um. Über ein Rohrsystem wird 
die Wärme zum Speicher transportiert und 
dort an das Trinkwasser abgegeben. Der 
Warmwasserspeicher ist über ein Rohrlei-
tungsnetz mit den Hähnen im Haus ver-

bunden und steht zum Duschen, Baden 
oder Waschen zur Verfügung. Wer die So-
larthermie mit einer Erdgasheizung mit 
Brennwerttechnik kombiniert, profi tiert 
das ganze Jahr über von einer verlässlichen 

und sparsamen Warmwasserversorgung. 
Für weitere Informationen und den fach-
gerechten Einbau ist der SHK-Innungsbe-
trieb vor Ort der richtige Ansprechpartner.

Quelle: ZVSHK

Duschvergnügen mit Solarwärme
EditorialRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
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Wer sein Bad sanieren möchte...
...beauftragt sinnvoller Weise einen 

Fachhandwerker aus der Region. Aber 
es gibt auch Eigenheimbesitzer, die 
Ware im Internet bestellen, um diese 
dann selbst einzubauen.

Was im ersten Moment nach 
einem guten Schnäppchen 
aussieht, kann auch gravie-

rende Nachteile haben:

» Viele Online-Shops, die Badprodukte 
anbieten, liefern an Privatkunden nur 
gegen Vorkasse. Wer für Planung und 
Einbau einen SHK-Fachhandwerker 
beauftragt, muss erst nach erbrachter 
(Teil-) Leistung zahlen.

» Badmodernisierungen sind komple-
xe Maßnahmen, die großes fachliches 
Knowhow erfordern. Von den Fittings 
über entsprechend dimensionierte 

Rohre bis zum Befestigungsmaterial für 
WC und Waschtisch muss eine Viel-
zahl aufeinander abgestimmter Pro-

dukte und Kleinteile vorhanden sein. 
Der Laie verfügt meist nicht über die 
notwendigen Produktkenntnisse. 

14
FORUM 3/2014

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine



» Auch für den Austausch ei-
ner alten Waschtisch-Arma-
tur lohnt sich der Weg zum 
Innungs-Fachbetrieb.  Denn 
dieser verbaut nur Marken-
ware und kann später im 
Bedarfsfall passende Ersatz-
teile besorgen. Im Internet 
hingegen ist die Gefahr auf 
billige, kurzlebige Plagiate 
zu stoßen recht groß – und 
Ersatzteile nachträglich zu 
bestellen oft nicht möglich. 

» Heimwerker sollten Arma-
turen und Sanitärteile vom 
Innungsbetrieb installieren 
lassen. Denn wenn dem Lai-
en beim Einbau ein Miss-
geschick passiert, kann er 
beschädigte Ware nicht zu-
rückschicken und muss neu 
bestellen. Übernimmt ein 
Profi  die Arbeit, haftet der 
SHK-Handwerksbetrieb für 
die Montage und die ver-
wendeten Produkte.

Gute Gründe für
den Fachmann 
Wenn Bad oder Heizung sa-
niert werden müssen, überle-
gen viele Eigenheimbesitzer, 
ob und wie sich die Kosten re-
duzieren lassen. Vielfach wird 
dann über Eigenleistung oder 
sogar Schwarzarbeit nachge-
dacht. Abgesehen davon, dass 
Schwarzarbeit illegal ist, gibt 
es viele gute Gründe, auch die 
Eigenleistung gering zu hal-
ten und stattdessen auf einen 

Handwerker aus dem SHK-
Fachbetrieb zu vertrauen.

» Innungsbetriebe verbauen 
ausschließlich hochwertige 
Markenprodukte für lan-
ge Lebensdauer und sichere 
Funktion. 

» Kompetente Beratung ist im 
Preis enthalten. Die Fach-
leute der  SHK-Innung bil-
den sich permanent weiter 
und kennen sowohl die ge-
setzlichen Vorschriften als 
auch die fi nanziellen För-
dermöglichkeiten. 

» Gleichzeitig sind die fachge-
rechte Verarbeitung und die 
umweltgerechte Entsorgung 
sichergestellt. 

» Am wichtigsten aber ist die 
Haftung. Denn wenn Pro-
duktbeschaffung und Ein-
bau über den SHK-Innungs-
betrieb laufen, übernimmt 
dieser die Gewähr dafür, 
dass alles funktioniert. Da-
bei hilft die sogenannte Haf-
tungsübernahmevereinba-
rung, in deren Rahmen sich 
fast alle namhaften SHK-
Markenhersteller verpfl ich-
tet haben, bei nachgewie-
senen Produktfehlern nicht 
nur für Ersatz zu sorgen, 
sondern auch die Reparatur-
kosten schnell und unkom-
pliziert zu übernehmen.

Quelle: ZVSHK
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Falsche Angaben im Impressum können irreführend sein und abgemahnt werden

Bezeichnung als Geschäftsführer
im Impressum

Das hat das Oberlandesgericht in 
folgendem Fall entschieden:

Ein Einzelunternehmer hat sein Im-
pressum mit seinem Vor- und Zu-
namen, der Bezeichnung als Ge-

schäftsführer sowie einem Phantasielogo 
ohne Gesellschaftsbezeichnung für seinen 
Shop angegeben. Dafür mahnte ihn ein 
Mitbewerber ab und beantragte den Erlass 
einer einstweiligen Verfügung, die sodann 
erlassen wurde. Dagegen wehrte sich der 
Einzelunternehmer im Wege des Wider-
spruchs und der Berufung erfolglos.

Das Gericht entschied, dass die Ab-
mahnung zu Recht erfolgte. Der Einzel-
unternehmer verstoße durch die Be-
zeichnung als Geschäftsführer gegen 
Wettbewerbsrecht. Er führe potenzielle 
Kunden dadurch irre, dass er durch den 
Zusatz der Bezeichnung als Geschäftsfüh-
rer fälschlicherweise den Eindruck erwe-
cke, bei dem nicht näher bezeichneten 
Unternehmen handele es sich um eine 
GmbH.

Daneben führte das Gericht aus, dass 
die Verwendung eines Phantasielogos 

ohne Gesellschaftsbezeichnung in Verbin-
dung mit der Bezeichnung als Geschäfts-
führer intransparent sei. Es bleibe für den 
Kunden unklar, wer sein tatsächlicher Ver-
tragspartner sei. Dies sei für den Verbrau-
cher eine wesentliche Information bei der 
Kaufentscheidung. 

Hinweis: Im Impressum ist stets die kor-
rekte Gesellschaftsbezeichnung anzuge-
ben. ◆

Urteil OLG München, Urteil
vom 14. November 2013, 6 U 1888/13

Eintragungspflicht für Maler- und
Lackiererhandwerk rechtens

Der Kläger, der nach Ablegen der 
Gesellenprüfung im Maler- und La-
ckiererhandwerk mehrere Jahre lang 
als Geselle tätig war, hatte auf Fest-
stellung geklagt, dass er berechtigt 
sei, verschiedene Tätigkeiten aus dem 
Bereich des Maler- und Lackiererhand-
werks ohne Eintragung in die Hand-
werksrolle selbständig im stehenden 
Gewerbe auszuüben. 

Vor dem Verwaltungsgericht und 
vor dem Oberverwaltungsgericht 
blieb die Klage erfolglos. Nun 

hat auch das Bundesverwaltungsgericht 
die Revision zurückgewiesen.

Die von dem Kläger beabsichtigte Be-
rufsausübung setzt eine Eintragung in 
die Handwerksrolle voraus, weil mit dem 
Streichen und Verputzen von Fassaden so-
wie dem Lackieren und Lasieren von Tü-
ren und Fenstern Tätigkeiten ausgeübt 

werden sollen, die für das Maler- und La-
ckiererhandwerk wesentlich sind.

Dass die Eintragung als Betriebsin-
haber oder Betriebsleiter auch nach der 
Neuregelung der Handwerksordnung 
und der Abkehr vom strengen „Meis-
terzwang“ nicht nur das Bestehen der 
Gesellenprüfung voraussetzt, sondern 
entweder einen Meisterbrief oder ein 
gleichwertiges Zeugnis (Großer Befähi-
gungsnachweis) oder eine sechsjährige 
Berufserfahrung als „Altgeselle“ mit min-
destens vierjähriger Leitungsfunktion 
verlangt, verletzt nicht die Berufsfreiheit 
des Betroffenen. Die gesetzliche Rege-
lung dient dazu, Dritte vor den Gefah-
ren zu schützen, die mit der Ausübung 
des Maler- und Lackiererhandwerks ver-
bunden sind, und ist dazu geeignet und 
erforderlich; ob sie auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Sicherung der hohen 
Ausbildungsleistung des Handwerks ge-

rechtfertigt sein kann, hat das Bundes-
verwaltungsgericht offen gelassen.

Die Beschränkung des Berufszugangs 
führt auch nicht zu einer unangemessenen 
Belastung des Betroffenen. Mit der be-
rufspraktischen Qualifi zierung als „Altge-
selle“ eröffnet sie einen Berufszugang, der 
im Vergleich zur Meisterprüfung regelmä-
ßig weniger belastend ist und im Wesent-
lichen den Anforderungen entspricht, die 
im EU-Ausland ausgebildete Handwerker 
bei einer Niederlassung im Inland erfüllen 
müssen. Durch die Aufnahme der Altge-
sellenregelung in die Handwerksordnung 
wird deutschen Handwerkern ein ver-
gleichbar einfacher Weg in das zulassungs-
pfl ichtige Handwerk eröffnet wie EU-Aus-
ländern, weshalb auch keine unzulässige 
Inländerdiskriminierung vorliegt. ◆

Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 9.4.2014 – 8 C 50/12
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Absturz bei unzureichend abgesicherten Dacharbeiten

Bauherr haftet nicht in jedem Fall
Ein privater Bauherr ist im Rah-

men seiner bestehenden Verkehrssi-
cherungspflicht nicht verpflichtet, den 
beauftragten Handwerker anzuwei-
sen, für Dacharbeiten erforderliche 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. 
Er haftet deswegen nicht, wenn ein 
Handwerker vom Dach stürzt, weil er 
die gebotene Absicherung der beauf-
tragten Dacharbeiten unterlassen hat. 

Das hat der 11. Zivilsenat des 
Oberlandesgerichts Hamm am 
21.2.2014 im Rahmen eines 

Prozesskostenhilfeverfahrens entschieden 
und die erstinstanzliche Entscheidung des 
Landgerichts Münster bestätigt.

Der in Anspruch genommene Bau-
herr ließ im Februar 2010 durch den an-
tragstellenden Elektriker aus Heiden eine 
Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach 
seiner Halle in Velen montieren. In Rand-
bereich der Eternit-Dachfl ächen befanden 
sich Lichtfelder aus transparentem Plas-
tik. Ohne Absicherung der Lichtfelder 
führte der Antragsteller die Dacharbeiten 
aus. Bei den Arbeiten trat er versehentlich 
auf ein Lichtfeld. Dieses brach. Der An-

tragsteller stürzte auf den ca. 7 m darun-
ter liegenden Hallenboden und verletzte 
sich schwer. Vom Antragsgegner verlangt 
er unter Berücksichtigung seines über-
wiegenden Mitverschuldens Schadenser-
satz, u.a. ein Schmerzensgeld in Höhe von 
27.000 Euro. Der Antragsgegner habe die 
ihm als Bauherrn obliegenden Verkehrs-
sicherungspfl ichten verletzt, so der An-
tragsteller, weil er keine Anweisung zur 
ordnungsgemäßen Absicherung der Licht-
felder gegeben habe.

Der 11. Zivilsenat des Oberlandesge-
richts Hamm hat die begehrte Prozesskos-
tenhilfe versagt. Der Antragsteller könne 
vom Antragsgegner keinen Schadensersatz 
verlangen. Als privater Bauherr sei der An-
tragsgegner im Rahmen seiner bestehen-
den Verkehrssicherungspfl icht nicht ver-
pfl ichtet gewesen, den als Handwerker 
beauftragten Antragsteller anzuweisen, die 
für die Dacharbeiten erforderlichen Siche-
rungsmaßnahmen zu ergreifen. Die grund-
sätzlich bestehende Verkehrssicherungs-
pfl icht eines Bauherrn verkürze sich, soweit 
er Handwerker mit der Ausführung von 
Arbeiten beauftrage. Als Fachleute seien 
Handwerker mit den aus der Ausführung 

ihrer Arbeiten für sie selbst und für Dritte 
verbundenen Gefahren vertraut. Deswegen 
habe der Antragsgegner davon ausgehen 
dürfen, dass der Antragsteller die von den 
Lichtfeldern ausgehenden, sofort ersicht-
lichen Gefahren erkenne und sich auf sie 
einstelle. Die eigene Sicherheit bei der Aus-
führung der Arbeiten habe ein Handwerker 
grundsätzlich selbst zu gewährleisten.

Der Bauherr hafte im vorliegenden Fall 
auch nicht, weil er vor dem Unfall gesehen 
habe, dass der Antragsteller keine speziel-
len Sicherungsmittel auf das Dach mitge-
nommen habe. Er habe annehmen dürfen, 
dass sich der Handwerker auf andere Wei-
se schütze, z.B. durch eine besonders vor-
sichtige Fortbewegung auf dem Dach. Er 
habe deswegen nicht eingreifen und den 
Handwerker zu den Unfallverhütungsvor-
schriften entsprechenden Sicherungsmaß-
nahmen veranlassen müssen. Für deren 
Einhaltung sei ein Bauherr gegenüber ei-
nem beauftragten Fachmann nicht verant-
wortlich. ◆

Beschluss des 11. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Hamm

vom 21.2.2014 (11 W 15/14)

Impressum eines Online-Händlers
niemals ohne E-Mail-Anschrift

Das hat das Kammergericht in fol-
gendem Fall entschieden:

Eine Fluggesellschaft hatte auf ih-
rer Internetseite darauf verzichtet, 
eine E-Mail-Adresse anzugeben 

und dies insbesondere mit einem hohen 
Verwaltungsaufwand begründet. Stattdes-
sen stellte die Fluglinie ein Kontaktformu-
lar für Verbraucher zur Verfügung.

Das KG entschied, dass ein solches 
Vorgehen dem Telemediengesetz wider-
spreche. Ein Impressum habe zwingend 
die Angabe einer E-Mail-Anschrift zu ent-
halten, ein Online-Kontaktformular sei 
nicht ausreichend, da für den Verbrau-
cher eine solche Kontaktaufnahme nicht 
ohne weiteres speicherbar und im Übri-
gen bereits durch eine nur begrenzte Zei-
chenanzahl limitiert sei. Auch sei eine Te-

lefon- bzw. Faxnummer nicht mit einer 
E-Mail-Adresse vergleichbar und daher 
ebenfalls nicht geeignet, eine elektroni-
sche Postadresse darzustellen.

Hinweis: Geben Sie in Ihrem Impressum 
immer eine E-Mail-Adresse an. ◆

Urteil des KG Berlin, Urteil
vom 07.05.2014, 5 U 32/12
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Achtung: Neue Verbandskastennorm
Seit 1.1.2014 gilt gemäß Straßen-

verkehrszulassungsordnung (StVZO) 
eine neue DIN für die im Fahrzeug mit-
zuführenden Verbandskästen. In der 
Norm DIN 13164 wurden die Inhalts-
teile im Verbandskasten den neuesten 
notfallmedizinischen Erkenntnissen 
angepasst.

Dabei wurden neu aufgenom-
men ein Pfl asterset und Haut-
reinigungstücher. Das 14-tei-

lige Pfl asterset umfasst gebrauchsfertige 
zugeschnittene Pfl asterstreifen, Finger-
strips und Fingerkuppenverbände. Die 
zwei Hautreinigungstücher sind einzeln 
verpackt, für die Reinigung unverletzter 
Hautpartien vorgesehen, womit die neue 
Norm dem gesteigerten Hygienebedürfnis 
der Bevölkerung Rechnung trägt.

Auch ein Verbandspäckchen in Kinder-
größe wurde neu in die verbindliche Be-
standteilliste des Verbandskastens aufge-
nommen. Parallel wurde auch die Norm 
für das Erste-Hilfe-Material für Motorrä-
der aktualisiert.

Daher sollte jeder Auto- und Motor-
radfahrer nunmehr seinen Verbandskasten 
prüfen und ggf. vervollständigen lassen. 
Ebenso sinnvoll ist dabei zu prüfen, ob die 
enthaltenen Materialien noch nicht das 
Verfallsdatum überschritten haben.

Inhalt Kfz-Verbandskasten
nach DIN 13164:
» 1 Heftpfl aster DIN 13019, 5 m x

2,5 cm
» 14-teiliges Pfl asterset bestehend aus 

4 Wundschnellverbänden DIN 13019, 
10 cm x 6 cm; 2 Fingerkuppenver-
bänden; 2 Fingerverbänden, 12 cm x 
2 cm; 2 Pfl asterstrips, 1,9 cm x 7,2 cm; 
4 Pfl asterstrips, 2,5 cm x 7,2 cm

» 2 Hautreinigungstücher (nicht für of-
fene Wunden)

» 1 Verbandpäckchen DIN 13151, 6 cm 
x 8 cm

» 2 Verbandpäckchen DIN 13151, 8 cm 
x 10 cm

» 1 Verbandpäckchen DIN 13151, 10 cm
x 12 cm

» 1 Verbandtuch DIN 13152 (für Brand-
wunden) 40 cm x 60 cm

» 1 Verbandtuch DIN 13152, 60 cm x 
80 cm

» 6 Wundkompressen, 10 cm x 10 cm
» 2 Fixierbinden DIN 61634, 6 cm x 

4 m
» 3 Fixierbinden DIN 61634, 8 cm x 

4 m
» 2 Dreiecktücher DIN 13168
» 1 Rettungsdecke, Mindestmaße 210 cm

x 160 cm
» 1 Schere DIN 58279
» 4 Einmalhandschuhe DIN EN 455
» 1 Erste-Hilfe-Broschüre
» 1 Inhaltsverzeichnis

Zudem gilt ab 1.7.2014 auch in 
Deutschland eine allgemeine Warnwesten-
pfl icht. Das heißt, in jedem Fahrzeug muss 
unabhängig von der Zahl der mitfahren-
den Personen 1 Warnweste vorhanden 
sein. Die Weste muss der DIN EN 471 
bzw. EN ISO 20471:2013 entsprechen.
Diese Regelung betrifft alle in Deutsch-
land zugelassenen PKW, LKW und Bus-
se; Motorräder und Wohnmobile bleiben 
ausgenommen. Der Fahrer ist verpfl ichtet, 
die Weste bei einer Kontrolle vorzuzeigen 
und zur Überprüfung auszuhändigen. Bei 
einem Verstoß droht ein Verwarngeld.

Für gewerbliche Fahrzeuge, auch PKW, 
ist durch die Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltung (BGF) die Mitführung 
von Warnwesten bereits vorgeschrieben. 
Die Verpfl ichtung ist in der Unfallverhü-
tungsvorschrift UVV Fahrzeuge BGV-
D29 geregelt. Danach hat der Unterneh-
mer maschinell angetriebene Fahrzeuge 
mit Warnwesten für wenigstens einen Ver-
sicherten auszurüsten.

Sind Fahrzeuge ständig mit einem 
Fahrzeugführer und einem Beifahrer be-
setzt, so müssen zwei Warnwesten im 
Fahrzeug mitgeführt werden. Der Träger 
der Unfallversicherung gibt Auskunft da-
rüber, ob diese Vorschrift auf ein Unter-
nehmen und dessen Kraftfahrzeuge An-
wendung fi ndet. ◆
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Kündigung wegen außerdienstlich
begangener Straftat

Ein strafbares außerdienstliches 
Verhalten kann Zweifel an der Zu-
verlässigkeit und Vertrauenswürdig-
keit eines Beschäftigten begründen. 
Sie können dazu führen, dass es ihm, 
abhängig von seiner Funktion, an der 
Eignung für die künftige Erledigung 
seiner Aufgaben mangelt. 

Ob daraus ein personenbeding-
ter Kündigungsgrund i.S.v. § 1
Abs. 2 KSchG folgt, hängt von 

der Art des Deliktes, den konkreten Ar-
beitspfl ichten des Arbeitnehmers und 

seiner Stellung im Betrieb ab. Dies hat 
das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 
20.6.2013 entschieden. Damit macht das 
Bundesarbeitsgericht klar, dass nicht je-
des private Fehlverhalten, auch wenn dies 
strafbar ist, sich automatisch auf das Ar-
beitsverhältnis auszuwirken hat.

Im vorliegenden Fall handelte es sich 
um einen Wachpolizisten im Objekt-
schutz, der wegen Herstellung von Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer Menge in 
einem minderschweren Fall zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt wurde.

Fazit: Grundsätzlich sind Straftaten in der 
Freizeit, die sich nicht auf das Arbeitsver-
hältnis direkt auswirken, vom Arbeitgeber 
nicht zu sanktionieren.

Lediglich bei erheblichen Straftaten, 
die auch auf das Arbeitsverhältnis Bezug 
haben, können diese Verfehlungen durch-
aus eine personenbedingte Kündigung be-
gründen. ◆

Quelle: BAG, Urteil vom
20.6.2013- 2AZR 583/12

Kündigung von Arbeitnehmern

Auch Personalleiter müssen ihre
Bevollmächtigung nachweisen

Die Kündigung eines Arbeitnehmers 
durch einen Bevollmächtigten ist nur 
wirksam, wenn die Vollmachtsurkun-
de im Original beigefügt ist oder der 
Arbeitnehmer über die Bevollmächti-
gung in Kenntnis gesetzt wurde. An-
sonsten kann der Arbeitnehmer die 
Kündigung mangels ordnungsgemä-
ßer Bevollmächtigung als unwirksam 
zurückweisen.

Die Stellung als Personalleiter al-
lein genügt als „Inkenntnisset-
zen“ nicht, um das Zurück-

weisungsrecht nach § 174 Satz 1 BGB 
auszuschließen. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn keine sonstige Bekanntmachung er-
folgt ist. 

Der Sachverhalt: Der Kläger ist bei der 
Beklagten als Mitarbeiter im Vertrieb be-
schäftigt. Seinen Arbeitsvertrag unter-
zeichnete Frau K, die Personalleiterin der 

Beklagten. K. war nicht bei der Beklagten 
angestellt, sondern in ihrer Funktion für 
eine Gruppe von Unternehmen zustän-
dig. In der Folgezeit kündigte die Beklag-
te dem Kläger. Die Kündigung wurde von 
K unterzeichnet und mit der Kopie einer 
Vollmacht der Beklagten versehen. Der 
Kläger wies die Kündigung mangels wirk-
samen Vollmachtnachweises gem. § 174 
Satz 1 BGB zurück.

Der Kläger machte im Rahmen seiner 
Kündigungsschutzklage u.a. geltend, er 
habe nicht gewusst, welche Funktion und 
Kompetenzen K. im Unternehmen ausge-
übt habe. Das Arbeitsgericht gab der Kla-
ge statt. Die Berufung der Beklagten hatte 
vor dem LAG keinen Erfolg.

Die Gründe: Die Kündigung der Beklag-
ten ist bereits nach § 174 Satz 1 BGB un-
wirksam. Der Kläger war berechtigt, die 
Kündigung unverzüglich zurückzuwei-

sen, da K den Nachweis ihrer Bevollmäch-
tigung zur Vornahme einer Kündigung 
nicht erbracht hat. Die Vollmachtsurkun-
de muss im Fall eines einseitigen Rechts-
geschäfts im Original beigefügt werden. 
Dem Kläger wurde jedoch lediglich eine 
Kopie ausgehändigt.

Der Kläger war auch nicht i.S.d. § 174 
Satz 2 BGB von der Vollmacht der K. in 
Kenntnis gesetzt worden. Zwar reicht für 
ein Inkenntnissetzen grundsätzlich aus, 
dass der Bevollmächtigte eine Stellung in-
nehat, die üblicherweise zur Kündigung 
berechtigt. Die Position der K. war jedoch 
für den Kläger nicht ersichtlich und er-
gab sich insbesondere nicht aus der Un-
terzeichnung seines Arbeitsvertrags. Eine 
sonstige Bekanntmachung durch die Be-
klagte ist nicht erfolgt. ◆

LAG Schleswig-Holstein
25.2.2014, 1 Sa 252/13
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Schwarzarbeit wird nicht bezahlt
Der Beklagte beauftragte die Klä-

gerin im Jahr 2010 mit der Ausführung 
der Elektroinstallationsarbeiten. Die 
Parteien vereinbarten einen Werklohn 
in Höhe von 13.800 Euro einschließlich 
Umsatzsteuer sowie eine weitere Bar-
zahlung von 5.000 Euro, für die keine 
Rechnung gestellt werden sollte. Die 
Klägerin hat die Arbeiten ausgeführt, 
der Beklagte hat die vereinbarten Be-
träge nur teilweise entrichtet.

Das Landgericht hat der Klage 
stattgegeben, das Oberlandesge-
richt hat die Klage abgewiesen. 

Der Bundesgerichtshof hat die Entschei-
dung des Berufungsgerichts bestätigt. So-
wohl die Klägerin als auch der Beklagte 
haben bewusst gegen § 1 II Nr. 2 Schwarz-
ArbG verstoßen, indem sie vereinbarten, 
dass für die über den schriftlich verein-
barten Werklohn hinaus vereinbarte Bar-

zahlung von 5.000 Euro keine Rechnung 
gestellt und keine Umsatzsteuer gezahlt 
werden sollte. Der gesamte Werkvertrag ist 
damit wegen Verstoßes gegen ein gesetzli-
ches Verbot nichtig, so dass ein vertragli-
cher Werklohnanspruch nicht gegeben ist. 

Der Klägerin steht auch kein Anspruch 
auf Ausgleich der Bereicherung des Be-
klagten zu, die darin besteht, dass er die 
Werkleistung erhalten hat. Zwar kann ein 
Unternehmer, der auf Grund eines nich-
tigen Vertrags Leistungen erbracht hat, 
von dem Besteller grundsätzlich die Her-
ausgabe dieser Leistungen, und wenn dies 
nicht möglich ist, Wertersatz verlangen. 
Dies gilt jedoch gem. § 817 S. 2 BGB 
nicht, wenn der Unternehmer mit seiner 
Leistung gegen ein gesetzliches Verbot 
verstoßen hat. Das ist hier der Fall. Ent-
sprechend der Zielsetzung des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes, die Schwarzar-

beit zu verhindern, verstößt nicht nur die 
vertragliche Vereinbarung der Parteien ge-
gen ein gesetzliches Verbot, sondern auch 
die in Ausführung dieser Vereinbarung er-
folgende Leistung. 

Der Anwendung des § 817 S. 2 BGB 
stehen die Grundsätze von Treu und Glau-
ben nicht entgegen. Die Durchsetzung 
der vom Gesetzgeber mit dem Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz verfolgten Ziele, 
die Schwarzarbeit effektiv einzudämmen, 
erfordert eine strikte Anwendung dieser 
Vorschrift. Insoweit ist eine andere Sicht 
geboten, als sie vom Senat noch zum Be-
reicherungsanspruch nach einer Schwarzar-
beiterleistung vertreten wurde, die nach der 
alten Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit zu beurteilen war. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
10.4.2014 – VII ZR 241/13

BAG: Arbeitgeber muss nicht auf Ent-
geltumwandlungsanspruch hinweisen
Der Arbeitgeber ist nicht verpflich-

tet, den Arbeitnehmer von sich aus auf 
den Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung für eine betriebliche Alters-
versorgung hinzuweisen. So entschied 
das Bundesarbeitsgericht mit Urteil 
vom 21. Januar 2014 – 3 AZR 807/11 –. 

Aufgrund des „Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Al-
tersversorgung“ (Betriebsrenten-

gesetz) haben alle Arbeitnehmer seit dem 
1. Januar 2002 grundsätzlich Anspruch 
auf eine durch Entgeltumwandlung fi nan-
zierte betriebliche Altersversorgung. Der 
Arbeitnehmer kann seitdem von seinem 
Arbeitgeber verlangen, dass von seinen 
Entgeltansprüchen bis zu 4 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der Rentenver-

sicherung durch Entgeltumwandlung für 
seine betriebliche Altersversorgung ver-
wendet werden (§ 1 a Abs. 1 BetrAVG). 

In der Vergangenheit sind zahlreiche 
Betriebe mit der Behauptung von Ver-
sicherungsagenturen und Maklern kon-
frontiert worden, der Arbeitgeber sei 
verpfl ichtet, die bei ihm beschäftigten Ar-
beitnehmer auf den gesetzlichen Anspruch 
auf Entgeltumwandlung hinzuweisen. 
Komme der Arbeitgeber dieser Hinweis-
pfl icht nicht nach, so bestehe ein Schaden-
ersatzanspruch des Arbeitnehmers oder 
aber seiner Hinterbliebenen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch auf vermeint-
lich einschlägige Gerichtsurteile verwiesen, 
in denen einzelne Arbeitgeber zur Zahlung 
von Schadenersatz verurteilt worden seien. 

Bereits in der Vergangenheit hatte die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) und der Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) darauf hingewiesen, 
dass diese Behauptungen nicht zutreffend 
sind, da es weder eine gesetzliche noch 
eine tarifl iche Verpfl ichtung des Arbeitge-
bers gibt, die Arbeitnehmer auf den An-
spruch auf Entgeltumwandlung hinzuwei-
sen 

Diese Rechtsauffassung hat das Bun-
desarbeitsgericht nunmehr in einer 
Grundsatzentscheidung bestätigt und 
deutlich gemacht, dass der Arbeitgeber 
nicht verpfl ichtet ist, den Arbeitnehmer 
von sich aus auf den Rechtsanspruch auf 
Entgeltumwandlung hinzuweisen. ◆

EditorialHandwerksforumNamen + NachrichtenTermine
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Aufklärung der Verantwortlichkeit für Mängel einer Kaufsache

Erstattung von Privatgutachterkosten
Die Kläger kauften bei der Beklag-

ten Massivholzfertigparkett, das sie 
anschließend von einem Schreiner in 
ihrem Wohnhaus verlegen ließen. Der 
Schreiner ging nach einer von der Be-
klagten mitgelieferten Verlegeanlei-
tung vor, die von der Streithelferin der 
Beklagten als der Herstellerin des Par-
ketts stammte.

Nach der Verlegung traten am 
Parkett Mängel (u. a. Verwöl-
bungen) auf. Die Beklagte sah 

die Ursache nach Rücksprache mit der 
Streithelferin in einer zu geringen Raum-
feuchtigkeit und wies die Mängelrüge der 
Kläger zurück. Die Kläger holten darauf-
hin ein Privatgutachten ein. Dieses kam 
zu dem Ergebnis, dass die Veränderungen 
des Parketts auf eine in diesem Fall unge-
eignete, in der Verlegeanleitung aber als 
zulässig und möglich empfohlene Art der 
Verlegung zurückzuführen seien. Hierauf 
gestützt begehrten die Kläger eine Minde-
rung des Kaufpreises um 30 Prozent sowie 
Erstattung der Privatgutachterkosten.

Das Amtsgericht hat die Mängelrüge 
für berechtigt erachtet, der Klage aber nur 
hinsichtlich der geltend gemachten Min-
derung stattgegeben. Auf die Berufung 
der Kläger hat das Landgericht ihnen auch 
den Ersatz der Sachverständigenkosten 
zugesprochen. Die vom Berufungsgericht 
zugelassene Revision der Streithelferin der 
Beklagten, mit der sie die Wiederherstel-
lung des erstinstanzlichen Urteils begehrt, 
hatte keinen Erfolg. 

Der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, dass den Klägern der vom Beru-
fungsgericht bejahte verschuldensun-
abhängige Anspruch aus § 439 II BGB 
auf Erstattung der Kosten des Privatgut-
achtens zusteht. Denn schon für § 476a 
BGB a. F., der dem § 439 II BGB als 
Vorbild gedient hat, hat der Bundesge-
richtshof in der Vergangenheit mehrfach 
eine Erstattungsfä-
higkeit von Sach-
verständigenkosten 
zur Aufklärung der 
Verantwortlichkeit 

für Mängel bejaht. Auf dieses Normver-
ständnis hat der Gesetzgeber für § 439 
II BGB zurückgegriffen, so dass für die 
heutige Rechtslage nichts anderes gelten 
kann. Da die Aufwendungen ursprüng-
lich „zum Zwecke der Nacherfüllung“ 
getätigt worden sind, ist es im Übrigen 
auch unschädlich ist, dass die Kläger 
nach Erstattung des Gutachtens schließ-
lich erfolgreich zur Minderung übergan-
gen sind. Denn ob derartige Aufwen-
dungen anschließend tatsächlich zu einer 
(erfolgreichen) Nacherfüllung führen, ist 
für den zuvor bereits wirksam entstan-
denen Ersatzanspruch ohne Bedeutung, 
wenn der Mangel und die dafür beste-
hende Verantwortlichkeit des Verkäufers 
feststehen. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
30.4.2014 – VIII ZR 275/13
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Neues Verbraucherrecht
Am 13. Juni 2014 ist eine neue ge-

setzliche Regelung in Kraft getreten, 
die Verträge mit privaten Verbrau-
chern komplizierter macht. Diese Re-
gelungen beruhen auf der sog. Ver-
braucherrechtlinie (VRRL).

Damit wollte die EU erreichen, 
dass das Verbraucherrecht in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten 

zum einen erhöht und zum anderen an-
geglichen wird. 

1. Das neue Widerrufsrecht:
Bei bestimmten Vertragsabschlüssen mit 
Verbrauchern treffen die Unternehmer 
unter Umständen diverse vorvertragli-
che Informationspfl ichten. Außerdem ge-
nießt der Verbraucher ein vierzehntägi-
ges Widerrufsrecht, über das er schriftlich 
zu informieren ist. Erfolgt die Belehrung 
über den Widerruf nicht oder unvoll-
ständig oder werden dabei formale Fehler 
gemacht, kann der Verbraucher den Wi-
derruf sogar bis zu einem Jahr nach Ver-
tragsschluss ausüben. 

Das neue Verbraucherrecht gilt dabei 
nicht nur für den Online-Handel oder 
für das sog. Haustürgeschäft. Betroffen 
sind auch alle Verträge, die außerhalb der 
Geschäftsräume des Unternehmers ab-
geschlossen werden. Insofern sind auch 
die meisten Handwerksbetriebe betrof-
fen, die im Haus des Kunden einen Auf-
trag annehmen. Folglich sollte nach dem 
13. Juni 2014 beim Kunden vor Ort kein 
verbindliches Angebot mehr unterbreitet 
oder Verträge unterschrieben werden. Si-
cherer ist es, nach der ggf. erfolgten Orts-
besichtigung im Nachgang einen schriftli-
chen Vertrag per Mail, Fax oder auf dem 
Postweg dem Kunden zur Unterschrift zu-
kommen zu lassen. Der noch häufi g übli-
che mündliche Vertrag sollte daher drin-
gend vermieden werden. 

Zwar gibt es einige Ausnahmen, die 
speziell für Handwerker von Interesse sind 
und in denen das besondere Verbraucher-

recht nicht greift oder zumindest einge-
schränkt ist.

So sind z. B. Verträge über den Bau ei-
nes neuen Gebäudes sowie über erhebli-
che Umbaumaßnahmen an einem beste-
henden Gebäude, selbst wenn der Vertrag 
außerhalb der Geschäftsräume geschlos-
sen wurde, ausgenommen. Mit Um-
baumaßnahmen sind jedoch nur solche 
Maßnahmen gemeint, die dem Bau eines 
neuen Gebäudes vergleichbar sind. Kom-
plexität der Maßnahme und Ausmaß des 
Eingriffs in die Bausubstanz müssen also 
ganz erheblich sein. 

Da es diesbezüglich aber noch keine 
konkretisierende Rechtsprechung gibt, 
sollten die Handwerksunternehmen vor-
sichtig mit solchen Ausnahmen umge-
hen. 

Weitere Ausnahmen, bei denen der 
Verbraucher in der Regel kein 14-tägiges 
Widerrufsrecht hat, sind:
1) Dringende Reparaturen und Instand-

haltungsmaßnahmen, für die der Ver-
braucher den Handwerker ausdrück-
lich angefordert hat. Dabei muss es 
sich um dringende erforderliche Repa-
raturen oder Maßnahmen handeln. Zu 
denken ist hierbei an die Behebung von 
Schäden (z. B. Rohrbruch, Heizung 
ausgefallen oder ähnliches). 

2) Die Ware wird nach ihrer Lieferung 
untrennbar mit anderen Gütern ver-
mischt. Unklar ist aber noch, inwieweit 
diese Ausnahmen auf die einzelnen Ge-
werke greifen werden. Diesbezüglich ist 
abzuwarten, wie die Rechtsprechung 
diese Ausnahme auslegen wird.

3) Sobald der Unternehmer die Dienst-
leistung vollständig erbracht hat, steht 
dem Verbraucher ebenfalls kein Wi-
derrufsrecht zu. Hier muss der Ver-
braucher jedoch vor Vertragsschluss 
ausdrücklich bestätigen, dass der 
Handwerker mit der Ausführung der 
Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnen darf.

2. Dringende Empfehlungen:
Es ist damit riskant, sich darauf zu ver-
lassen, dass die genannten Ausnahmere-
gelungen für den eigenen Vertragsschluss 
Anwendung fi nden. Auch bei den konkre-
ten Widerrufsbelehrungen und den vor-
vertraglichen Informationen drohen viele 
Stolperfallen für den Handwerker.

Wird keine schriftliche Belehrung über 
das Widerrufsrecht erteilt, hat der Verbrau-
cher/Kunde das Recht, seine Vertragserklä-
rung 12 Monate und 14 Tage zu widerrufen.

Übrigens: Auch ein Privatmann, der sein 
Vermietungsobjekt renovieren lässt, zählt 
als Verbraucher. Auch dann, wenn die Im-
mobilie für gewerbliche Zwecke vermietet 
wird. 

Für alle Verträge mit Verbrauchern 
(auch egal wie oder wo diese geschlossen 
werden) gelten allgemeine Informations-
pfl ichten! 

Über folgende Informationen muss der 
Kunde vor seiner Vertragserklärung ver-
ständlicherweise verfügen:
1) Wesentliche Eigenschaften der Bauleis-

tung in angemessenem Umfang
2) Identität des Unternehmens (Name und 

Niederlassungsort, Telefon, Fax, Email)
3) Gesamtpreis der Bauleistung inkl. Steu-

ern und Abgaben bzw. Art der Preis-
berechnung, wenn der Preis durch die 
Art der Bauleistung nicht im Voraus 
berechnet werden kann (Einheitspreis, 
Stundenlohnsätze). Dazu gehören auch 
mögliche Fracht-, Liefer- und Versand-
kosten oder die Anmerkung, dass solche 
zusätzlichen Kosten anfallen können

4) Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedin-
gungen, vereinbarte Termine der Leis-
tungserbringung und der Umgang mit 
Beschwerden

5) Hinweis auf Mängelhaftungsrecht und 
ggf. Bestehen von Garantie und deren 
Rahmenbedingungen

6) ggf. Vertragslaufzeit oder Kündigungs-
bedingungen unbefristeter Verträge
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Fachkräftemangel? – auch eine Möglichkeit: 

Berufsförderungsdienst der Bundeswehr
Die Bundeswehr gewinnt im Rah-

men der Personalgewinnung für den 
militärischen Dienst qualifizierte 
Fachkräfte, die durch unterschiedlich 
hohe zeitliche und finanzielle Förde-
rungsansprüche ihre zivilberuflichen 
Qualifikationen verbessern und zum 
Ende ihrer Dienstzeit dem zivilen Ar-
beitsmarkt wieder zur Verfügung ste-
hen.

In Nordrhein-Westfalen werden aktu-
ell ca. 37.000 aktive und bereits ent-
lassene Zeitsoldatinnen und -soldaten 

durch die beiden Berufsförderungsdienste 
(BFD) Köln und Münster betreut. Diese 
kommen aus allen Wirtschaftsbereichen 

zur Bundeswehr und streben nach ihrer 
Dienstzeit in alle Berufszweige zurück.

Der BFD begleitet hierbei die Zeit-
soldatinnen und -soldaten während ih-
rer gesamten Dienstzeit bei dem Ziel, die 
Eingliederung in das zivile Berufsleben er-
folgreich abzuschließen. Er berät, qualifi -
ziert und fördert die Förderungsberechtig-
ten; die Bildungsfähigkeit wird gestärkt, 
die zivilberufl iche Qualifi kation verbessert 
und die Eingliederung in das zivile Berufs-
leben erleichtert.

Branchenübergreifend hält die Bun-
deswehr daher ein qualifi ziertes Fachkräf-
tepotential vor, das oftmals in der frei-

en Wirtschaft unbekannt ist und durch 
rechtzeitige Kontaktaufnahme der Unter-
nehmen zum jeweils zuständigen BFD er-
folgreich vermittelt werden könnte!

Bei der Suche nach geeigneten Fach-
kräften für Ihr Unternehmen unterstützt 
Sie der BFD jederzeit gerne! 

Für weitere Auskünfte und eventuel-
le Terminvereinbarungen für persönliche 
Informationsgespräche der Firmen und 
Unternehmen – gerne bei Ihnen vor Ort 
– steht Ihnen Herr Schuth vom Berufs-
förderungsdienst Köln unter 0221 / 9371 
– 4322 (Email: ChristianSchuth@bundes 
wehr.org) jederzeit zur Verfügung! ◆

Weitere Informationen sowie Mus-
ter für die Widerrufsbelehrung erhalten 
Sie im internen Teil unserer Internetseite 

www.handwerk-direkt.de unter dem Pfad 
Kreishandwerkerschaft/Recht/Verbrau-
cherverträge.

Gerne können Sie unser Team der 
Rechtsberatung bei weiteren Fragen kon-
taktieren. ◆

Verbraucherschutzrecht setzt erkenn-
bares Auftreten als Verbraucher voraus

Der Kläger, ein Physiotherapeut, be-
stellte im Februar 2013 über das Inter-
net bei der Beklagten, der Verkäuferin, 
eine Waschmaschine zum Preis von 
599,00 Euro zuzüglich einer Garan-
tieverlängerung zum Preis von 89,00 
Euro sowie zuzüglich Versandkosten in 
Höhe von 39,90 Euro.

In der Eingabemaske gab er als 
Kunden information an „Physiothe-
rapiepraxis“ und darunter seinen Na-

men mit der Adresse der Praxis im Zent-
rum von München. Als Lieferadresse gab 
er seine Privatadresse an. Im Rahmen der 
Bestellung verwendete er die E-Mail-Ad-
resse der Physiotherapiepraxis. Die Rech-
nung bezahlte er per Sofortüberweisung 
von seinem privaten Konto. Nachdem 
die Waschmaschine am 13.3.2013 an die 
Privatadresse ausgeliefert war, erklärte der 
Kläger den Widerruf des Geschäfts. Er 

habe als Privatperson und Verbraucher die 
Waschmaschine online bestellt und daher 
ein Widerrufs- und Rückgaberecht.

Die Verkäuferin wollte die Maschine 
nicht zurücknehmen. Sie ist der Meinung, 
dass dem Kläger kein Widerrufsrecht zu-
steht, da er nicht als Verbraucher und Pri-
vatperson, sondern in seiner Eigenschaft 
als Inhaber einer Physiotherapiepraxis die 
Maschine bestellt habe.

Das Amtsgericht gab der Verkäuferin 
Recht.

Der Kläger habe als Kundennamen 
nicht seinen Namen, sondern die Physio-
therapiepraxis sowie darunter seinen Na-
men angegeben. Dies sei im Rechtsver-
kehr so zu verstehen, dass der Vertrag 
mit der Physiotherapiepraxis abgeschlos-
sen werden soll, deren Inhaber der Klä-

ger sei. Hierfür spreche auch, dass die E-
Mail-Adresse der Praxis für die Bestellung 
verwendet wurde. Da der Kläger bei der 
abweichenden Lieferadresse die Namens-
angaben nicht änderte, sei für die Verkäu-
ferin nicht erkennbar gewesen, dass es sich 
nicht um eine weitere Praxisadresse, son-
dern um die Privatwohnung des Klägers 
handelte.

Auch durch die Bezahlung vom Pri-
vatkonto hätten keine Zweifel an dem 
unternehmerischen Handeln des Klägers 
aufkommen können. Für die Beurteilung 
der Verbrauchereigenschaft komme es auf 
den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an, so 
dass Vorgänge nach dem Vertragsschluss, 
hier also die Zahlung kurze Zeit darauf, 
ohne Belang sind. ◆

Amtsgericht München, Urteil vom 
10.10.2013 – 222 C 16325/13
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Gesetzlicher Urlaubsanspruch
nach unbezahltem Sonderurlaub

Die Klägerin war bei der Beklagten, 
einer Universitätsklinik, seit August 
2002 als Krankenschwester beschäf-
tigt. Vom 1.1.2011 bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 
30.9.2011 hatte sie unbezahlten Sonder-
urlaub und verlangte danach erfolglos 
von der Beklagten die Abgeltung von 15 
Urlaubstagen aus dem Jahr 2011. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage 
abgewiesen, das Landesarbeits-
gericht hat ihr stattgegeben. 

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. 

Nach § 1 BUrlG hat jeder Arbeitneh-
mer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 

bezahlten Erholungsurlaub. Diese Vor-
schrift ist nach § 13 I 1 und 3 BUrlG un-
abdingbar. Die Entstehung des gesetzli-
chen Urlaubsanspruchs erfordert nur den 
rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses und die einmalige Erfüllung der War-
tezeit. Das BUrlG bindet den Urlaubsan-
spruch damit weder an die Erfüllung der 
Hauptpfl ichten aus dem Arbeitsverhält-
nis noch ordnet es die Kürzung des Ur-
laubsanspruchs für den Fall des Ruhens 
des Arbeitsverhältnisses an. Allerdings se-
hen spezialgesetzliche Regelungen für den 
Arbeitgeber die Möglichkeit der Kürzung 
des Urlaubs bei Elternzeit (§ 17 I 1 BEEG) 
oder Wehrdienst (§ 4 I 1 ArbPlSchG) vor. 
Eine Kürzungsregelung beim Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses während einer Pfl e-

gezeit (§§ 3, 4 Pfl egeZG) fi ndet sich da-
gegen nicht. Kommt es zum Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses auf Grund einer Ver-
einbarung der Arbeitsvertragsparteien, 
hindert dies grundsätzlich weder das Ent-
stehen des gesetzlichen Urlaubsanspruchs 
noch ist der Arbeitgeber zur Kürzung des 
gesetzlichen Urlaubs berechtigt.

Der von den Parteien vereinbarte Son-
derurlaub stand dem Entstehen des ge-
setzlichen Urlaubsanspruchs zu Beginn 
des Kalenderjahres 2011 nicht entgegen. 
Er berechtigte die Beklagte auch nicht zur 
Kürzung des gesetzlichen Urlaubs. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
6.5.2014 – 9 AZR 678/12

Umsatzsteuer – Anforderungen
an Rechnungen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zur 
Frage der Anforderungen an die Leis-
tungsbeschreibung in der Rechnung 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs ent-
schieden. 

Gemäß § 14 Abs. 4 UStG sind in 
einer Rechnung u. a. Angaben 
zu Art und Umfang der Leistung 

zu machen. Dies ist Voraussetzung für 
den Vorsteuerabzug des Leistungsemp-
fängers. Nach der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung kann eine Rechnung 
aus mehreren Dokumenten bestehen, aus 
denen sich die nach § 14 Abs. 4 UStG er-
forderlichen Angaben insgesamt ergeben. 
In einem dieser Dokumente sind das Ent-
gelt und der Steuerbetrag anzugeben und 
auf alle anderen Dokumente zu verweisen; 

die Angaben müssen leicht und eindeutig 
nachprüfbar sein.

In dem Streitfall hatte der Kläger Rech-
nungen erhalten, die bezüglich der an ihn 
erbrachten Leistung auf bestimmte Ver-
tragsunterlagen verwiesen. Diese waren 
der Rechnung jedoch nicht beigefügt. Das 
Finanzamt und auch das Finanzgericht 
vertraten die Auffassung, der Vorsteuerab-
zug aus den Rechnungen sei zu versagen, 
weil die entsprechenden Unterlagen den 
Rechnungen nicht beigefügt waren. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 16. 
Januar 2014, V R 28/13 jedoch anders: 
Nach ständiger Rechtsprechung muss die 
Rechnung Angaben tatsächlicher Art ent-
halten, welche die Identifi zierung der ab-

gerechneten Leistung ermöglichen. Zur 
Identifi zierung der abgerechneten Leistung 
können andere Geschäftsunterlagen heran-
gezogen werden. Voraussetzung ist dabei, 
dass das Abrechnungsdokument selbst auf 
die anderen Geschäftsunterlagen verweist 
und die in Bezug genommenen Unterlagen 
eindeutig bezeichnet. Sie müssen der Rech-
nung hingegen nicht beigefügt sein.

Bestätigt wird dies durch § 31 Abs. 3 
S. 2 der Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung. Danach muss eine in Be-
zug genommene andere Geschäftsunter-
lage beim Rechnungsaussteller und beim 
Rechnungsempfänger lediglich „vorhan-
den“ sein. Die setzt keine physische Ver-
bindung mit der Rechnung als Urkunde 
voraus. ◆
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GmbH-Geschäftsführer haftet
für nicht abgeführte Lohnsteuer

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
hat in einem kürzlich veröffentlich-
ten Urteil (Az. 3 K 1632/12) entschieden, 
dass der Geschäftsführer einer GmbH 
nach dem Prinzip der Gesamtverant-
wortung grundsätzlich für nicht an 
das Finanzamt abgeführte Lohnsteuer 
haftet. Etwas anderes kann nur gelten, 
wenn eine entsprechende schriftlich fi-
xierte Geschäftsverteilung mit einem 
weiteren Geschäftsführer vorliegt. 

Hintergrund: Der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH haftet als de-
ren gesetzlicher Vertreter gem. 

§ 69 Satz 1 AO, § 35 Abs. 1 GmbHG, so-
weit Ansprüche aus dem Steuerschuldver-
hältnis durch eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung seiner steuerlichen 
Pfl ichten nicht oder nicht rechtzeitig fest-
gesetzt oder erfüllt werden. Als gesetzli-
cher Vertreter trifft ihn die Verpfl ichtung 
zur Einbehaltung und fristgerechten Ab-
führung der im Haftungszeitraum von 
der GmbH angemeldeten Lohnsteuer-
abzugsbeträge (§§ 38 Abs. 3 Satz 1, 41a 
EStG). 

Dem Urteil liegt folgender Sachver-
halt zugrunde: Der Kläger und Herr H. 
waren Geschäftsführer einer GmbH. Im 
Jahr 2010 wurde für die beschäftigten 
Arbeitnehmer für mehrere Monate keine 
Lohnsteuer an das Finanzamt abgeführt. 
Das Finanzamt nahm den Kläger mit ei-
nem sog. Haftungsbescheid in Anspruch, 
da Vollstreckungsmaßnahmen in das Ver-
mögen der Arbeitgeberin (= Gesellschaft) 
erfolglos geblieben waren. Herr H. wurde 
ebenfalls – jedoch in geringerem Umfang 
– zur Haftung herangezogen.

Der Kläger legte gegen den Haftungs-
bescheid Einspruch ein und trug zur Be-
gründung u.a. vor, dass nach der internen 
Zuständigkeitsvereinbarung nur Herr H. 
für die Erledigung steuerlicher Aufgaben 

und somit für die Abführung der Lohn-
steuer zuständig gewesen sei. Er selber sei 
auch seiner Überwachungspfl icht nachge-
kommen, indem er sich in regelmäßigen 
Abständen darüber informiert habe, dass 
die steuerlichen Pfl ichten der Gesellschaft 
erfüllt würden. 

Das FG Rheinland-Pfalz wies die Kla-
ge als unbegründet ab und führt in den 
Urteilsgründen u.a. aus, dass der Kläger 
sich nicht auf die geltend gemachte inter-
ne Aufgabenverteilung zwischen ihm und 
dem Mitgeschäftsführer berufen kann. 
Sind mehrere gesetzliche Vertreter einer 
juristischen Person bestellt, so treffe je-
den von ihnen die Pfl icht zur Geschäfts-
führung in vollem Umfang. Grundsätz-
lich habe daher auch jeder von ihnen alle 
steuerlichen Pfl ichten, die der juristischen 
Person auferlegt sind, ordnungsgemäß zu 
erfüllen. Es gelte das Prinzip der Gesamt-
verantwortung eines jeden gesetzlichen 
Vertreters. Dieses Prinzip verlange zumin-
dest eine gewisse Überwachung der Ge-
schäftsführung im Ganzen.

Ungeachtet dessen könne bei einer Ver-
teilung der Geschäfte einer Gesellschaft 
auf mehrere Geschäftsführer die Verant-
wortlichkeit für die Erfüllung der steu-
erlichen Pfl ichten desjenigen Geschäfts-
führers, dem diese nicht zugewiesen sind, 
zwar nicht aufgehoben, aber doch be-
grenzt werden. Dies erfordere allerdings 
eine im Vornherein getroffene, eindeutige 
– und deshalb schriftliche – Klarstellung, 
welcher Geschäftsführer für welchen Be-
reich zuständig ist. Andernfalls bestünde 
die Gefahr, dass im Haftungsfall jeder Ge-
schäftsführer auf die Verantwortlichkeit 
eines anderen verweist. 

Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, 
eindeutigen und schriftlichen Aufgaben-
verteilung müsse der nicht mit den steuer-
lichen Angelegenheiten einer Gesellschaft 

betraute Geschäftsführer einschreiten, 
wenn die Person des Mitgeschäftsführers 
oder die wirtschaftliche Lage der Gesell-
schaft dies erfordern, beispielsweise in fi -
nanziellen Krisensituationen. Zudem 
müsse er dafür sorgen, dass er im Falle des 
Eintritts einer solchen Krise rechtzeitig 
davon erfährt. 

Der Kläger sei auch nicht damit zu ent-
schuldigen, dass eine Steuerberaterin ein-
gebunden gewesen sei und er sich in re-
gelmäßigen Abständen darüber informiert 
habe, dass die steuerlichen Pfl ichten der 
Gesellschaft erfüllt würden, wobei er die 
hierbei erlangten Informationen durch 
stichprobenartige Kontrollen habe verifi -
zieren können. 

Wenn infolge eines Liquiditätseng-
passes die der Gesellschaft zur Verfügung 
stehenden Mittel zur Zahlung der vollen 
vereinbarten Löhne (einschließlich Lohn-
steuer) nicht aus, dürften die Löhne nur 
gekürzt ausgezahlt werden, als Vorschuss 
oder Teilbetrag, so dass der gesetzliche 
Vertreter im Sinne des § 34 AO aus den 
der Gesellschaft verbleibenden Mitteln 
die auf die gekürzten Löhne entfallende 
Lohnsteuer an das Finanzamt abführen 
kann. Komme der gesetzliche Vertreter 
dieser Verpfl ichtung nicht nach und ver-
traut er darauf, dass er die Steuerrückstän-
de später, nach Behebung der Liquiditäts-
schwierigkeiten, wird ausgleichen können, 
so sei er damit bewusst das Haftungsrisiko 
des § 69 AO eingegangen. 

Der Schuldvorwurf laute daher im 
Streitfall, dass der Kläger in Kenntnis der 
fi nanziellen Situation darauf hätte hinwir-
ken müssen, dass die Löhne für den Streit-
zeitraum nur gekürzt ausgezahlt und dass 
die auf die gekürzten Löhne entfallende 
Lohnsteuer aus dem dann verbleibenden 
Geld ordnungsgemäß einbehalten und an 
den Beklagten abgeführt werden. ◆
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Verordnung über das Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler 
und Makler von Abfällen (AbfAEV)

Abfalltransport: Auch
Handwerksbetriebe anzeigepflichtig

Ab 1.6.2014 sind auch Handwerks-
betriebe, die regelmäßig Abfälle trans-
portieren, aufgrund o.g. Verordnung 
anzeigepflichtig. 

Betroffen sind allerdings nur Betrie-
be, die regelmäßig Abfälle trans-
portieren. Dabei geht der Gesetz-

geber davon aus, dass „regelmäßig“ dann 
gegeben ist, wenn der Betrieb im Jahr 
mehr als 20 t ungefährliche Abfälle und 
mehr als 2 t gefährliche Abfälle transpor-
tiert. 

Zurzeit gibt es noch kein abschlie-
ßendes Verfahren, wie die o.g. Mengen 
von den Betrieben zu ermitteln sind. Da-
her hat der Betrieb derzeit die jährlichen 
Mengen von Abfällen, die er transportiert, 
zunächst zu schätzen. 

Die Behörden empfehlen sicherheits-
halber die Anzeige der Beförderung bei ih-
nen, wenn der Betrieb nicht sicher ist, ob 
er über die Grenzmengen kommen wird 
oder nicht. 

Das Anzeigeverfahren soll bundesweit 
einheitlich geregelt sein. 

Für die o.g. Anzeige bei der Behörde be-
nötigen Sie zunächst das Formblatt Anzei-
ge nach § 53 KrWG. Dies muss zunächst 
ausgefüllt werden und mit einer Liste al-
ler Abfallarten, die Sie transportieren, 
und deren Schlüsselnummern Sie unter 
der Internetseite http://www.gesetze-im-
internet.de/avv/BJNR337910001.html 
heraussuchen müssen, bei der Behörde 
vorlegen. 

Eine Liste der beteiligten NRW-Behör-
den sowie einen Link zu dem Antragsfor-
mular fi nden Sie auf unserer Website unter 

www.handwerk-direkt.de/verordnung- 
bzgl-abfaelle-transportieren.aspx.

Bezüglich der Kosten für die Erteilung 
der „Abfallnummer“ und der Bearbeitung 
Ihres Antrags kann die Behörde Gebühren 
verlangen. Leider werden diese Gebühren 
nicht von jeder Behörde in gleicher Höhe 
erhoben. Es werden daher Kosten von 
mindestens 100,00 € auf Sie zukommen.

Als Handwerksbetrieb sind Sie von 
der Erlaubnispfl icht grundsätzlich be-
freit. Auch müssen Sie in der Regel keinen 
Sachkundenachweis erbringen, da die Be-
hörde diese Sachkunde als gegeben erach-
tet, wenn Sie Ihre handwerklichen Ausbil-
dungsvoraussetzungen erfüllt haben und 
in der Handwerksrolle eingetragen sind. 

Allerdings steht es der Behörde frei, zum 
Wohle der Allgemeinheit bei begründeten 
Zweifeln an Ihrer Zuverlässigkeit doch ei-
nen Sachkundenachweis anzuordnen. Da-
für würden ebenfalls Kosten anfallen. Die 
Anzeige vor der Behörde muss nur einmalig 
erfolgen und sie erhalten dann von der Be-
hörde eine so genannte Beförderernummer, 
die sie am besten auch immer mitführen. 

Was passiert aber, wenn sich z.B. Ihre 
Abfallarten ändern 
würden? Nach Aus-
sage einer Behörde 
wäre das bei den nicht 
gefährlichen Abfällen 
grundsätzlich nicht 
erheblich.

P r o b l e m a t i s c h 
dürften auch die 
Transporte von ge-
fährlichen Abfällen 
werden. Diesbezüg-

lich werden die Behörden die Ausführung 
der Abfallregelungen wesentlich strenger 
kontrollieren und auch ggf. auch schneller 
einen Sachkundenachweis oder eine Er-
laubnis verlangen.  

Unklar ist auch, wie die Behörden bzw. 
die Ordnungsdienste und die Polizei die 
Einhaltung dieses Gesetzes kontrollie-
ren wollen bzw. die Bußgeldvorschriften 
durchgesetzt werden sollen.

Bezüglich der Kennzeichnungspfl icht 
für Fahrzeuge gemäß § 13 a AbfAEV sind 
wirtschaftliche Unternehmen von dieser 
Pfl icht ausgenommen.

Bei weiteren Rückfragen steht Ihnen 
gerne die Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land zur Verfü-
gung.                               ◆
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Vortrag zum Thema Arbeitsverträge
Am 3. Juni 2014 lud der Arbeitskreis 

Unternehmerfrauen im Handwerk e.V.
Oberbergischer Kreis im Rahmen sei-
nes Jahresprogramms zu einer Vor-
tragsveranstaltung zum Thema „Ar-
beitsverträge“ in die Räume der 
Volksbank Oberberg in Wiehl, ein.

Referent war an diesem Abend Asses-
sor Schmitz von der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land. Nach 

der Eröffnung des Abends durch das Vor-
standsmitglied der Volksbank Oberberg, 
Herr Manfred Schneider, wurde den zahl-
reich erschienenen Gästen anhand von plas-
tischen Beispielen näher gebracht, welche 
Regelungen bei Arbeitsverträgen zwingend 
zu treffen sind  ist und welche Fallstricke 
bei einzelnen vertraglichen Regelungen lau-
ern können. Insgesamt wurde sehr deutlich 
gemacht, dass das Thema Arbeitsverträge 
nicht stiefmütterlich behandelt werden darf.

Noch nach dem Vortrag wurde bei 
einem gemütlichen Imbiss über dieses 
Thema diskutiert und viele Anwesende 
besprachen mit ihren Kollegen die oft 
gleich gelagerten Probleme bei Arbeits-
verträgen.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass 
diese gelungene Veranstaltung sehr gut an-
genommen wurde und bei den Besuchern 
zu neuen Impulsen geführt hat. ◆

Veranstaltungen im Bereich Ausbildung
Das Thema Ausbildung liegt der 

Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land weiter sehr am Herzen, gerade 
vor dem Hintergrund, dass viele Jeg-
endliche einen Ausbildungsplatz su-
chen und angeblich keinen finden und 
das Handwerk noch viele attraktive 
Ausbildungsplätze aufweist, die nicht 
besetzt werden.

Vor diesem Hintergrund ist das 
Thema Ausbildung weiter breit 
besetz und die Kreishandwerker-

schaft hat bereits weiter viele Termine in 
diesem Bereich wahrgenommen. Nachfol-
gend nun ein kleiner Ausschnitt:

Am 10.5.2014 hat die Kreishandwerk-

erschaft mit einem eigenen Stand im Schul-
zentrum in Nümbrecht viele Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern und Lehrer über 
die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten 
im Bereich Handwerk informiert. Das An-
gebot wurde gut genutzt und es bleibt zu 
hoffen, dass sich möglichst viele Jugendli-
che aus dem Einzugsbereich dieser Schu-
le in Oberbergischen Kreis für eine hand-
werkliche Ausbildung entscheiden. 

Nur vier Tage später, am 14.5.2014, 
hat die Kreishandwerkerschaft zum zwei-
ten Mal an der Informationsbörse der 
Jugendwerkstatt in Leverkusen teilge-
nommen. Auch hier wurde mittels eines 
Informationsstandes über das breite Spek-
trum an Ausbildungsberufen im Hand-

werk informiert. Die Veranstaltung war 
gut besucht und soll in Zukunft unter 
der Teilnahme der Kreishandwerkerschaft 
wiederholt werden.

Am 15.5.2014 hat dann Herr Ass. 
Kirch bei der Wirtschaftsakademie Küster 
in Bergisch Gladbach einen Vortrag über 
das Ausbildungssystem sowie die Ausbil-
dungsarten gehalten. Er ging dort insbe-
sondere auf die zweijährigen Ausbildungs-
berufe ein. Anschließend stellt er sich den 
vielen Fragen der aufmerksamen Zuhörer. 
Auch diese Veranstaltung traf auf positive 
Resonanz und soll wiederholt werden.

Weitere Veranstaltungen werden fol-
gen, von denen wir berichten werden. ◆

Ausbildung – Kurz notiert:

Neue Ausbildungsordnung „Kauffrau/
Kaufmann für Büromanagement“ 

Die bisherige Ausbildungsverord-
nung zur Bürokauffrau/-mann 
wird aktualisiert und ab dem 

1.8.2014 durch die neue Ausbildungsver-
ordnung zum Kaufmann/-frau für Büro-
management ersetzt. Eine Erneuerung 
fi ndet der Ausbildungsberuf insbesonde-
re durch Einführung von Wahlqualifi ka-

tionen. Der Ausbildungsbetrieb kann hier 
zwischen acht verschiedenen Wahlquali-
fi kationen auswählen. Dabei werden für 
Handwerksbetriebe vor allem die Wahl-
qualifi kationen „Auftragssteuerung und 
-koordination, Kaufmännische Abläufe in 
kleinen und mittleren Unternehmen so-
wie Marketing und Vertrieb“ empfohlen.

Weitergehende Informationen fi nden 
Sie auf der Internetseite der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land unter www.
handwerk-direkt.de. Wählen Sie Ihre In-
nung aus und gehen Sie dann bei der Aus-
wahl „Aus-/Weiterbildung“ auf „Ausbil-
dungsberufe“. ◆
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4. Bergische Sicherheitstage

Messe für Einbruch und Brandschutz
Jährlich werden in Deutschland 

über 120.000 Wohnungseinbrüche mit 
einem Gesamtschaden von mehreren 
einhundert Million Euro verübt.

Auch wenn die entstandenen Sach-
schäden in der Regel durch die 
Versicherung reguliert werden, 

ist für viele Einbruchsopfer das Gesche-
hen damit nicht erledigt. Der Schock sitzt 
oftmals tief, das Sicherheitsgefühl ist stark 
verletzt, die Lebensqualität ist nachhaltig 
beeinträchtigt. Vielfach wirken sich Woh-
nungseinbrüche auf die ganze Nachbar-
schaft aus: Die Menschen fühlen sich un-
sicher – allein, weil ein Einbruch in ihrer 
näheren Umgebung geschah. 

Wie man seine Wohnung oder sein 
Haus wirksam schützt, zeigte am 29. und 
30.3.2014 eine Ausstellung der Schutz-
gemeinschaft Bergisches Land im Bergi-

schen Energiekompetenzzentrum :meta-
bolon in Lindlar-Remshagen.

Bei den 4. Bergischen Sicherheitsta-
gen demonstrierten verschiedene Hand-

werksbetriebe aus der Region mit Unter-
stützung der Kriminalpolizei, mit welchen 
technischen Mitteln man sein Heim gegen 
Einbrecher ausrüsten kann.

Über 500 Besucher hatten an diesem 
Wochenende die Gelegenheit, Sicher-
heitstechnik der Schlösser, Wohnungs-
eingangstüren, Haustüren, Rollläden und 
Fenster kennen zu lernen.

Über eine Vielzahl von Preisen freuten 
sich die Gewinner der veranstalteten Ver-
losung. Hierbei wurde das Netzwerk mit 
einer großzügigen Spende von der IKK 
unterstützt. Einen herzlichen Dank und 
herzlichen Glückwunsch an die Gewin-
ner. ◆
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USSIA besucht Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land

11 Teilnehmer eines Partnerschafts-
projektes zwischen der Handwerks-
kammer zu Köln und dem ugandi-
schen KMU-Verband (Uganda Small 
Scale Industries Association USSIA) 
besuchten die Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land.

Uganda hat derzeit ca. 36 Mio. 
Einwohner. Mehr als die Hälfte 
des Volkes Uganda ist unter 15 

Jahre alt. Damit hat Uganda die durch-
schnittlich jüngste Bevölkerung der Welt. 
Bis 2050 wird ein Ansteigen der Bevölke-
rung auf etwa 128 Mio. Menschen prog-
nostiziert. 

Hauptgeschäftsführer Otto stellte der 
Delegation den Aufbau der freiwilligen 
Selbstverwaltung einer Kreishandwerker-
schaft, den Aufbau mit Innungen und ins-
besondere die Leistungen des Ehrenamtes 
vor. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf 

den Schwerpunkten der Verbesserungen 
der Dienstleistungen des Verbandes in 
Uganda und die Verbesserung der Quali-
tät der Produkte und der Dienstleistungen 
in den Betrieben vor Ort. Es fand ein reger 
Gedanken- und Meinungsaustausch statt. 
Auch kulturell wurde der Gruppe etwas 
geboten. So wurde gemeinsam der Alten-
berger Dom besichtigt, um danach nach 
einer kleinen Stärkung im Küchenhof die 

Firma Pakulla GmbH in Bergisch Glad-
bach zu besichtigen. Geschäftsführer und 
Obermeister Rainer Pakulla stellte dort 
die Arbeit einer Innung vor und auch die 
Spezialthemen seines Betriebes, wie CAD/
CAM, Werkzeugkonstruktion und For-
men- und Werkzeugbau. Insgesamt ein 
interessanter Meinungsaustausch, der bei 
den Delegationsteilnehmern großen An-
klang gefunden hat. ◆
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Seminar der Unternehmerfrauen im Handwerk

„Powerfrauen – Aufräumen im Kopf“
Am 6.2.2014 fand bei der Kreishand-

werkerschaft Bergisches Land das Se-
minar „Selbstmanagement Power-
frauen – Aufräumen im Kopf“ statt. 

Die teilnehmenden Unternehmer-
frauen fanden schnell Zugang 
zueinander, ging es doch um 

Themen, die sie alle im täglichen Leben 
begleiten. Dem Wunsch nach „Stressabbau 
in kurzer Zeit“ wurde von der Seminarlei-
terin Britta Odenthal mit vielen Beispie-
len zu Leibe gerückt. Was braucht un-
ser Körper, wenn wir unter Stress stehen? 
Wie können wir in wenigen Sekunden et-
was von dem Stress wieder loswerden? Die 
beiden Topfavoriten zum schnellen Abbau 
des Adrenalins waren an diesem Tag: 1. 
Wenn man sich z.B. gerade geärgert hat, 
Tür schließen, sich mit dem Rücken dage-
gen lehnen, stehend etwas in die Knie ge-
hen und dann feste, feste gegen die Türe 
drücken, gerne die Arme dazu nehmen, 
die komplett an der Türe anliegen und so 
etwas von dem angestauten Adrenalin ab-
arbeiten. (Achten Sie bitte darauf, dass Sie 
möglichst in die Richtung drücken, in die 
die Türe geschlossen wird.) 2. Die Hand-
ballen vorm Bauch zusammenbringen und 
ganz feste drücken, wer mag, kann dann 
im Sitzen auch noch die Beine zusammen-
drücken. (Achten Sie bitte immer auf Ihren 
Körper, dass Sie bei keiner Übung in den 
Schmerz gehen.) Dann loslassen und die 
Entspannung spüren. So lernt unser Kör-
per wieder in die Anspannung und dann 
auch in die Entspannung zu gehen. 

Ein weiteres Thema „Die zielführende 
Konfrontation: Lob und Kritik respekt-
voll anbringen“, wurde diskutiert, und 
anhand von erlebten Beispielen aus dem 
Arbeitsalltag wurde die Wichtigkeit von be-
stimmten Regeln in einem Streit deutlich. 
Denn es gibt viele Fallen, in die man tappen 
kann. Wenn eine Meinungsverschiedenheit 
z.B. nicht unter vier Augen angesprochen 
wird, ist das häufi g heikel. Bei den Beispie-

len wurde allen bewusst, wie schwer es ist, 
ein Ärgernis anzusprechen, ohne das Ge-
genüber zu bewerten. Auf der anderen Seite 
wurde aber spürbar, wie wichtig es ist, denn 
auch man selbst wird nicht gerne bewertet 
oder bekommt eine Unterstellung präsen-
tiert. Ein sehr guter Weg, dieser Falle aus 
dem Wege zu gehen ist das Fragen: „Wa-
rum machen Sie das jetzt?“ oder „Warum 
sagen Sie das?“ und „“Wie meinen Sie das?“

Das ist eine sehr gute Methode etwas 
zu klären, ohne gleich anzugreifen.

Wie gut uns ein Lob tut, wurde in einer 
Diskussion sehr deutlich. Oft warten wir 
darauf, dass wir es von anderen Menschen 
bekommen. Das wir gesehen, geschätzt 
und respektiert werden. Wie schön war 
hier die Erfahrung, dass wir uns selbst lo-
ben können und so unabhängiger von dem 
Wohlwollen der anderen werden. Wie geht 
das überhaupt, dass ich mich selbst lobe? 

Viel stärker ist da der innere Kritiker, der 
uns antreibt, alles besser zu machen. 

Im Seminar wurde ganz bewusst geübt, 
sich wieder selbst ein Lob auszusprechen, 
sich selbst Anerkennung und Wertschät-
zung zuteil werden zu lassen. Das hat allen 
gefallen und gut getan.

Durch die Übungen und hilfreichen 
Werkzeuge konnten alle den inneren Kri-
tiker etwas besänftigen und wieder den 
Fokus auf das lenken, was sie als Unter-
nehmerfrau alles schaffen und leisten. 

Den Morgen mit einem kleinen 3-minü-
tigen Ritual zu starten wurde von den meis-
ten Frauen sehr begrüßt. Anstatt sofort nach 
dem Weckerklingeln mit den Gedanken zu 
starten, was wir heute alles zu erledigen ha-
ben und welche unwegsamen Dinge uns 
wohl erwarten, wird erstmal durchgeatmet 
und die ersten 3 Minuten des Tages wer-
den unserem Körper gewidmet. Wir stre-
cken uns, genießen einen Sonnenaufgang, 
trinken in Ruhe einen Kaffee, lassen leise 
das Radio dudeln oder räkeln uns 3 Mi-
nuten in den Kissen. 3 Minuten, die ganz 
uns gehören. Erst dann beginnt der Tag mit 
all seinen Anforderungen, für die wir nun 
ein paar kleine Werkzeuge mehr haben, um 
diesen etwas stressfreier zu meistern. ◆
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Immer mehr Schwerbehinderte
im Rheinisch-Bergischen Kreis

In den letzten zehn Jahren ist die 
Zahl der schwerbehinderten Men-
schen im Rheinisch-Bergischen Kreis 
um 16,0 Prozent gestiegen – durch den 
demografischen Wandel wird die Zahl 
in den nächsten Jahren weiter deutlich 
steigen – Prävention gewinnt immer 
größere Bedeutung

Lebten laut amtlicher Statistik Ende 
2003 noch 21.188 schwerbehin-
derte Menschen (Behinderungs-

grad mindestens 50 Prozent) im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis, so stieg diese Zahl 
bis zum 31.12.2013 um 16,0 Prozent auf 
24.571 an. Damit waren insgesamt 8,8 
Prozent der Menschen im Kreis schwer-
behindert (NRW: 10,1 Prozent), 2003 

waren es erst 7,6 Prozent (NRW: 8,9 Pro-
zent).

„Im Gegensatz zur landläufi gen Mei-
nung, entstehen mehr als 80 Prozent der 
Schwerbehinderungen durch eine chro-
nische Erkrankung, nur jeder zwanzig-
ste hat eine angeborene Behinderung, ein 
noch kleinerer Teil ist infolge eine Unfalls 
behindert“, so Michael Lobscheid von der 
IKK classic. „Vor allem im Alter wächst 
dabei das Risiko, durch eine chronische 
Erkrankung schwerbehindert zu werden, 
sei dies durch einen Herzinfarkt, einen 
Schlaganfall, eine Krebserkrankung oder 
auch Diabetes.“

Durch den demografi schen Wandel 

und den medizinischen Fortschritt wird 
die Zahl der schwerbehinderten Men-
schen deshalb immer weiter wachsen. 
Überträgt man die heutige altersspezi-
fi sche Häufi gkeit von Behinderungen 
in die Zukunft, dann wird nach wissen-
schaftlichen Prognosen 2050 jeder ach-
te Deutsche schwerbehindert sein. „Nur 
mit Präventionsprogrammen für die ge-
fährdeten Bevölkerungsgruppen lässt sich 
dieser Entwicklung mildern. Dafür müs-
sen Aufklärung, Beratung und Training zu 
Bewegung, Stressbewältigung, gesunder 
Ernährung und Suchtprävention selbst-
verständlicher werden. Dies gilt nicht nur 
für jeden Einzelnen, sondern auch für die 
Gesundheitssysteme und die Arbeitswelt“, 
so Michael Lobscheid. ◆

Schülerin verbrachte „Sozialen Tag“
bei der KH Bergisches Land

Die junge Schülerin, Charlotte 
Ewert, vom Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium in Remscheid, verbrachte am 
30. Juni 2014 ihren Tag bei der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, 
wo sie tatkräftig bei einem Serien-
briefversand mitwirkte und auch in 
weitere Aufgabengebiete hineinbli-
cken durfte.

Grund ihres außergewöhnlichen 
Tages war die seit 1992 einmal 
jährlich stattfi ndende Aktion  

„Der Soziale Tag“ – Deutschlands größte 
Schüler-Aktion. Rund 80.000 Schüler/-
innen drücken dabei einmal im Jahr nicht 
die Schulbank, sondern gehen für den 
guten Zweck „arbeiten“. Der Lohn ihrer 
„Arbeitgeber“ wird an ausgesuchte Ju-
gend- und Bildungsprojekte gespendet. 

„Es ist cool, am Schreibtisch zu sitzen 

und diese Tätigkeiten machen zu dürfen – 
und spannend, anstatt in die Schule zu ge-
hen, mal ins echte Berufsleben hinein zu 
schnuppern. Außerdem fi nde ich es klasse, 

dass ich durch meine Arbeit gleichzeitig 
dem guten Zweck diene“, resümierte die 
15-jährige Schülerin am Ende ihres Ar-
beitstages bei der Kreishandwerkerschaft. ◆    
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» Wilfried Frings 28.6.2013
Leverkusen, Tischlerinnung

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Frings GbR 15.6.2014

Leverkusen, Tischlerinnung
» Paul Faßbender Metallbaubetrieb 7.7.2014

Inh. Guido Bitzer e.K.
Reichshof, Innung für Metalltechnik

» Autohaus E. Zielenbach GmbH & Co. KG 20.7.2014
Morsbach, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Elke Heß-Stöber 1.1.2014

Waldbröl, Friseurinnung
» Gabriele Linder 5.6.2014

Kürten, Friseurinnung
» RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG 12.7.2014

Bergisch Gladbach, Elektroinnung

Runde Geburtstage
» Karl Diederichs 30.6.2014 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Karl-Dieter Moog 1.7.2014 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung

» Peter Kahm 14.7.2014 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Markus Balkenhol 17.7.2014 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung

» Henning Koch 23.7.2014 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Karl Höller 25.7.2014 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Peter Surbach 27.7.2014 65 Jahre
Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
Fachgruppenleiter: Fliesen

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Alfred Klimowicz 17.1.2014

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Eugeniusz Ignacok 1.6.2014
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Andreas Möller 1.7.2014
Auto-Schumacher GmbH
Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

Goldene Meisterbriefe
» Klaus Heitmann 27.4.2014

Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

Neue Innungsmitglieder
» Petra Trapp

Gummersbach, Tischlerinnung
» Peters Elektrotechnik GmbH

Lindlar, Elektroinnung
» Sven Kretschmer

Leichlingen, Elektroinnung
» Vitali Stellmach

Nümbrecht, Kraftfahrzeuginnung
» Richarda Stöcker

Wermelskirchen, Friseurinnung
» BW-Elektrotechnik GmbH

Leverkusen, Elektroinnung
» KS ELECTRICS GMBH

Kürten, Elektroinnung
» stewe Dienstleistungen GmbH

Reichshof, Maler- und Lackiererinnung
» Sven Schuh

Morsbach, Kraftfahrzeuginnung
» Klara Decker

Overath, Friseurinnung
» Rentrop GmbH

Gummersbach, Innung für Metalltechnik
» Frank Hoffmüller

Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Karow & Blank Kälte- u. Klimaanlagen GmbH

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Marco Steinbach

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Thorsten Becker

Bergneustadt, Maler- und Lackiererinnung
» Alexandra Barth

Rösrath, Friseurinnung
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Kurz notiert:

Wechsel des stellvertretenden
Obermeisters bei der Bäckerinnung

Stefan Willeke wurde am 
11.3.2014 zum neunen stell-
vertretenden Obermeister 
der Bäckerinnung Bergi-
sches Land gewählt.

Er ersetzt den ausge-
schiedenen stellvertre-
tenden Obermeister 

Christoph Efferoth, der nach 
fast 25-jährigen Bestehen sei-
ne Bäckerei in Leverkusen zum 
31.12.2013 geschlossen und 
seinen Betrieb an die Bäckerei 
Busch aus Monheim am Rhein 
übergeben hat.

Herr Willeke, der bereits als 
Kassenprüfer eine enge Verbin-

dung zur Bäckerinnung Bergi-
sches Land pfl egte, freut sich 
über seine neuen Aufgaben, 
auch oder gerade weil er um 
das schwierige Marktumfeld 
der Bäckereien im Innungsge-
biet der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land weiß. 

Für seine Tätigkeit als stell-
vertretender Obermeister 
wünscht die Kreishandwerk-
erschaft Herrn Willeke noch 
einmal alles Gute und bedankt 
sich ganz herzlich beim ehema-
ligen stellvertretenden Ober-
meister Efferoth für die geleis-
tete Arbeit. ◆

Thomas Instenberg neu im Juristenteam
Seit dem 1. Mai hat die Kreishand-

werkerschaft Bergisches Land einen 
neuen Kollegen im juristischen Be-
reich. Assessor Thomas Instenberg un-
terstützt damit das bislang dreiköpfi-
ge Juristenteam. 

Thomas Instenberg ist als kom-
petenter Ansprechpartner für 
die Beratung und Betreuung bei 

Rechtsfragen und -problemen im betrieb-
lichen Bereich zuständig. Ebenso wickelt 
er Angelegenheiten in Bezug auf Baupla-
nungs-, Ordnungs- und Gewerberecht 
ab und beantwortet Fragen zum Tarifwe-

sen sowie Bau-, Sozial- und Wettbewerbs-
recht. 

Das Juristenteam um Assessor Holger 
Schmitz, Assessor Nicholas Kirch und As-
sessorin Viola Buchbinder wird damit um 
eine weitere Person ergänzt.

Als Ansprechpartner erreichen Sie 
Herrn Thomas Instenberg unter der Ruf-
nummer 02202/9359-27, per E-Mail un-
ter instenberg@handwerk-direkt.de oder 
besuchen uns auf der Homepage unter 
www.handwerk-direkt.de (Reiter „Über 
uns“ > Ansprechpartner). ◆
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20.8.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Berufsbildungszentrum, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

24.8.2014, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Bäcker- und Fleischerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum
Entsorgungszentrum Leppe, Am Berkebach, 51789 Lindlar

25.8.2014, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

1.9.2014, 13.00 Uhr
Fachtechnischer Tag der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum
Entsorgungszentrum Leppe, Am Berkebach, 51789 Lindlar

2.9.2014, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

8.9.2014, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung 
für Sanitär- und Heizungstechnik

30.9.2014, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

Seminare 2014
2.9.2014, 9.00 – 17.00 Uhr

Wie Sie als kaufmännische Allroundkraft erfolgreich agieren 
(2-Tage-Intensiv-Kurs)

3.9.2014, 9.00 – 17.00 Uhr
Wie Sie als kaufmännische Allroundkraft erfolgreich agieren 
(2-Tage-Intensiv-Kurs)

10.9.2014, 19.30 – 21.30 Uhr
Baugewerksinnung : Höhe Stundensätze durchsetzen

11.9.2014, 9.00 – 16.00 Uhr
Umsatzsteigerung durch kunden-
orientierten Schriftverkehr

6 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

(2(2-TTagage-e InIntetensnsiviv-KKururs)s)
10.9.2014, 19.30 – 21.30 Uhr

BaBaugugewewererksksininnunungng :: HHöhöhee StStunundedensnsätätzeze ddururchchsesetztzenen
11.9.2014, 9.00 – 16.00 Uhr

Umsatzsteigerung durch kunden-
orientierten Schriftverkehr

Seminare 2014
18.9.2014, 14.00 – 17.00 Uhr

Burnout-Prävention
27.9.2014, 10.00 – 16.00 Uhr

Höhere Stundensätze beim Kunden erzielen
30.9.2014, 10.00 – 16.00 Uhr

Fragen und Antworten für Vermieter:
Aktuelle Brennpunkte im Mietrecht

17.10.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
BWA richtig lesen und verstehen

18.10.2014, 9.00 – 13.00 Uhr
Stundenverrechnungssatz

20.10.2014, 13.00 – 17.00 Uhr
Telefontraining: Keine Angst vor Reklamationen

23.10.2014, 9.00 – 17.00 Uhr
Das iPad im Handwerksunternehmen

29.10.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Aktuelle Fehler bei Bauverträgen
und ihre Vermeidung

4.11.2014, 12.00 – 16.00 Uhr
Crashkurs Betriebskosten

5.11.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Crashkurs Mietverwaltung

14.11.2014, 12.00 – 16.00 Uhr
Jahres- bzw. Unternehmensplanung 2015

15.11.2014, 9.00 - 13.00 Uhr
Jahres- bzw. Unternehmensplanung 2015 

5.12.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Keine Angst vor Bank- und Kreditgesprächen – 
partnerschaftlichen Umgang mit Ihrer Hausbank lernen 

Termine Erste Hilfe 2014
22.8.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszen trum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

1.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

4./5.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

15.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs, Bergisches Energiekompetenz-

zentrum (Entsorgungszentrum Leppe),
Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen






